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Aus Gemeinderat und Verwaltung
Rücktritt aus dem Gemeinderat
Per 30. Juni 2022 tritt Ruth Janzi als Gemein-
derätin zurück. Seit 2012 war sie Mitglied der 
Behörde. Der Rücktritt von Ruth Janzi wurde 
vom Gemeinderat mit Bedauern zur Kenntnis 
genommen. Für das Engagement zum Wohle 
der Gemeinde wird ihr bereits jetzt der beste 
Dank ausgesprochen.
Die Mitglieder des Gemeinderates werden 
durch das Volk an der Urne gewählt gemäss 
§ 22, Abs. 1 der Gemeindeordnung. Die Ersatz-
wahl für die restliche Amtsperiode bis 30. Juni 
2024 wird auf das Abstimmungswochenende 
vom 15. Mai 2022 festgelegt. 

Nachrücken in die Gemeindekommission
Franz Janzi, seit 2005 mit Einsitz in der Ge-
meindekommission und seit 10 Jahren im 
Amt als Präsident, hat sein Mandat mit Schrei-
ben vom 5. Januar 2022 per sofort niederge-
legt. Der Gemeinderat nimmt diesen Rücktritt 
mit grossem Bedauern zur Kenntnis. Die Ge-
meindeverwaltung führt gemäss § 44 des 
Gesetzes über die politischen Rechte das 
Nachrückungsverfahren durch. 
Gestützt auf das Ergebnis der Urnenwahl vom 
9. Februar 2020, § 44 des Gesetzes über die 
politischen Rechte vom 7. September 1981 
(Stand 1.1.2016) rückt Herr Jean-Pierre Hirt, 
Eggstrasse 51, (Liste 3 der SVP) nach und er-
setzt den per 5. Januar 2022 zurückgetretenen 
Franz Janzi für den Rest der bis zum 30. Juni 
2024 laufenden Amtsperiode in der Gemein-
dekommission. 
Verbunden mit dem Dank für die Bereitschaft, 
in der Gemeindekommission mitzuwirken, 
gratuliert der Gemeinderat Herrn Jean-Pierre 
Hirt und wünscht für die Kommissionstätigkeit 
alles Gute.

Gemeindepartnerschaft mit Franking, OÖ
Ende April 2018 reiste eine 26-köpfige Behör-
dendelegation mit Mitgliedern aus Gemeinde-
rat, Bürgerrat und Kommissionen in die bei 
uns bestens bekannte oberösterreichische 
Gemeinde Franking am Holzöstersee.
Bei einem denkwürdigen Empfang wurde da-
bei die zukünftige Freundschaft beider Ge-
meinden feierlich mit einer Partnerschafts-
urkunde festgehalten. Die Unterzeichnung der 
offiziellen Gemeindepartnerschaft, mit dem 
Ziel vermehrter Kontaktnahme unter den 
 Behörden und der Bevölkerung und der För-
derung menschlicher, kultureller, sportlicher 
und wirtschaftlicher Beziehungen, sollte dann 
eigentlich Ende April 2020 in Frenkendorf 
 erfolgen. Pandemiebedingt musste jedoch 
der österreichische Gegenbesuch sowohl 
2020 als auch 2021 abgesagt werden. Aktuell 
sind wir sehr zuversichtlich, eine grössere 
Delegation aus der Tourismusgemeinde Fran-
king nun endlich vom 29. April bis 1. Mai 2022 
bei uns in Frenkendorf begrüssen zu dürfen. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
jeweils den kommenden Spezialseiten «Ge-
meindepartnerschaft» im Anzeiger Nr. 3, 4,  
5 und 6 oder auf unserer Homepage unter  
www.frenkendorf.ch/franking.

Schulergänzende Tagesbetreuung /
Mittagstisch
Der Gemeinderat hat das Ergebnis der Um-
frage für die Einführung von Tagesstrukturen 
bzw. einer Nachmittagsbetreuung positiv zur 
Kenntnis genommen. Die Einführung ist auf 
Beginn des Schuljahres 2022/2023 geplant. 
Alle Angeschriebenen der Umfrage werden 
mit einem Schreiben über die geplanten An-
gebote und die Kosten informiert. Das Betreu-

https://www.frenkendorf.ch/franking
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ungsangebot auf dem Robi-Spielplatz am 
Mittwoch- und Donnerstagnachmittag bleibt 
weiterhin kostenlos. Das Mittagstischangebot 
auf dem Robi-Spielplatz wird per Ende Schul-
jahr 2021/2022 eingestellt. Die Mittagsbetreu-
ung und -verpflegung wird in den Mittagstisch 
der Primarschule Egg integriert.

Qualitätssicherung Trinkwasser
Damit die Qualität unserer Quellwasserauf-
bereitung und deren Überwachung weiterhin 
gewährleistet und optimiert werden kann, 
wird eine zusätzliche Sonde zur Prozessüber-
wachung angeschafft.
Der Gemeinderat hat dieser Ausgabe, in der 
Höhe von CHF 50’000.00 inkl. MwSt., zuge-
stimmt. 

Landkauf Parzelle Nr. 1295
Der Gemeinderat hat beschlossen, die Roh-
Baulandparzelle Nr. 1295 mit einer Fläche  
von 581 m2 im Gebiet Adlerfeld zu erwerben. 
Durch den Landkauf kann der Druck einer 
 raschen Baulandumlegung genommen wer-
den. Als Landeigentümerin mit relativ hohem 
Landanteil wird der Gemeinde bei der späte-
ren Baulandumlegung ein grösseres Mitspra-
cherecht eingeräumt werden. 

Ersatz Trafostation der EBL 
Die Elektra Baselland beabsichtigt, die alte 
Trafostation an der Brunnmattstrasse auf ihrer 
Parzelle 594 zu ersetzen. Für die bessere Plat-
zierung bzw. Zugänglichkeit wurde mit der 
EBL ein Landabtausch und eine Landabtre-
tung abgemacht. Diese Grenzverschiebung 
hat keinen Einfluss auf die heutige Nutzung 
mit Parkplätzen. Der Gemeinderat hat dem 
entsprechenden Tauschvertrag zugestimmt. 

Elektra Baselland Stromversorgung
Der Gemeinderat hat der Unterzeichnung ei-
nes Dienstbarkeitsvertrages für die Einrich-
tung eines unselbstständigen Baurechts für 
eine Transformatorenstation, eine unterirdi-
sche Kabelrohranlage sowie eines Geh- und 
Fahrrechts auf Parzelle 1000 (Gebiet Ring-
strasse) zugestimmt. Diese Parzelle befindet 
sich je hälftig im Miteigentum der beiden Ge-
meinden Frenkendorf und Füllinsdorf. 

Wahlverfahren Gemeinderat
Stille Wahl ist gemäss § 25 der Gemeinde-
ordnung vom 24. März 2004 möglich. Wahl-
vorschläge müssen bis Montag, 28. März 
2022, 17.00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung, 
Bächliackerstrasse 2, eingetroffen sein.

Wählbarkeit und Wahlvorschläge
Wählbar ist jede in Frenkendorf stimmberech-
tigte Person unter Vorbehalt der Unvereinbar-
keit gemäss § 9 des Gemeindegesetzes vom 
28. Mai 1970. Wahlvorschläge müssen Vor-
name, Familienname, Geburtsdatum, Beruf 
bzw. Tätigkeit, Wohnadresse und Heimatort 
der vorgeschlagenen Person umfassen, 
ebenso deren schriftliche Zustimmung zur 
Kandidatur. Diese Zustimmung kann nicht 
widerrufen werden. 
Jeder Wahlvorschlag hat eine von den übri-
gen Wahlvorschlägen unterscheidbare Listen-
bezeichnung zu tragen. 
Dieselbe Kandidatin bzw. derselbe Kandidat 
darf nur auf einem Wahlvorschlag aufgeführt 
sein.
Ein Wahlvorschlag muss von wenigstens 15 in 
der Gemeinde stimmberechtigten Personen 
handschriftlich unterzeichnet sein, wobei Vor-
name, Familienname, Berufe bzw. Tätigkeiten 
und Wohnadressen gut leserlich aufzuführen 
sind. Eine stimmberechtigte Person darf nur 
einen Wahlvorschlag unterzeichnen, sie kann 
ihre Unterschrift nach der Einreichung des 
Wahlvorschlags nicht mehr zurückziehen.

Wahlbestätigung
Wenn für den frei werdenden Sitz im Gemein-
derat lediglich eine Kandidatin oder ein Kan-
didat vorgeschlagen wird, dann wird der 
Wahlgang widerrufen und die vorgeschlagene 
Person vom Regierungsrat als in stiller Wahl 
gewählt erklärt.

Nachwahl
Eine eventuelle Nachwahl würde am darauf-
folgenden eidgenössischen Abstimmungs-
termin vom 15. Mai 2022 stattfinden. Auch  
bei einer Nachwahl ist stille Wahl möglich.  
Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die Nachwahl beim Statthalteramt 
Liestal endet am Montag, 28. März 2022, um 
17.00 Uhr.

Beschwerderecht
Beim Regierungsrat des Kantons Basel-Land-
schaft kann Beschwerde erhoben werden

a. wegen Verletzung des Stimmrechts
b.  wegen mangelhafter Vorbereitung und 

Durchführung von Wahlen.

Die Beschwerde ist innert drei Tagen seit der 
Entdeckung des Beschwerdegrundes bzw. seit 
der Eröffnung der Verfügung einzureichen, 
spätestens jedoch am dritten Tag nach der 
ordnungsgemässen Veröffentlichung des Er-
gebnisses.
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Baugesuche 

Bitte beachten: Sämtliche Eigentümerinnen bzw. Eigentümer der angrenzenden Parzellen 
 wurden im Rahmen der Planauflage mit eingeschriebenem Brief informiert. Die Baugesuche 
können von allen Einwohnerinnen und Einwohnern während der Planauflage im Bereich Bau 
eingesehen werden. Mit Einverständnis der Bauherrschaft und des Projektverfassers publiziert 
der Kanton seit Juni 2020 die Baugesuche auch online. Unter https://www.frenkendorf.ch/ 
baugesuche/ finden Sie den Link, um die Online verfügbaren Baugesuchs-Unterlagen während 
der Auflagefrist einsehen zu können.

Baugesuch Nr. 2086/2021
GesuchstellerIn: Kryeziu Artin, Kirschgartenstrasse 12, 4402 Frenkendorf
Projekt: Um- und Anbau Wohnraumerweiterung und Sitzplatz. Neuauflage: 

geändertes Projekt, Parzelle Nr. 1008, Kirschgartenstrasse 12
ProjektverfasserIn: Idrizi Architekturplanung, Idrizi Valdrin,

Parkstrasse 6, 4402 Frenkendorf

Baugesuch Nr. 0200/2022
GesuchstellerIn: Sutter Stefan, Adlergasse 33, 4402 Frenkendorf
Projekt: Schwimmbad, Parzelle Nr. 1107, Adlergasse
ProjektverfasserIn: Jonasch & Gebler AG, Gebler Stefan, 

Mühlemattweg 4, 4123 Allschwil

  
  

 
  

 
 
 

 

 
 
 
 

Zur Verstärkung und Ergänzung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung: 
 
 

Stabsmitglieder 
 
 

Die Gemeinden Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Arisdorf und Hersberg betreiben den gemeinsamen 
regionalen Führungsstab «Altenberg» als Planungs- und Koordinationsorgan bei Grossereignissen, Notlagen, 
schweren Mangellagen und Katastrophen im Zivilschutzverbund Altenberg. Zusammen mit den fünf 
Fachdiensten «Sicherheit», «Gesundheit», «Technische Werke», «Lage und Nachrichten» und «Verwaltung» 
sowie der Zivilschutzkompanie «Altenberg» erbringt die Stabsleitung die notwendigen Leistungen. 
 
Gesucht sind in der Region des Zivilschutzverbundes Altenberg wohnhafte Personen, die in heiklen und hekti-
schen Situationen kühlen Kopf bewahren.  
 
Idealerweise ist Ihnen strategisches Denken und Handeln nicht fremd. Von Vorteil sind Erfahrungen in Berei-
chen des Bevölkerungsschutzes (Zivilschutz, Armee, Gesundheitswesen, Gemeindewesen und Blaulichtorga-
nisationen).  
 
Sie sind bereit, pro Jahr ca. 4 bis 5 Stabstrainings (in der Regel abends von 18:30 h bis 21.30 h) zu absolvieren 
und an Kursen, Ausbildungsveranstaltungen sowie Übungen des Bevölkerungsschutzes teilzunehmen und da-
mit einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung zu leisten. Die Entschädigung erfolgt stunden-
weise gemäss dem Reglement des Zivilschutzverbundes Ergolz. 
 
Haben Sie Interesse sich zum Schutz der Bevölkerung zu engagieren oder haben Sie Fragen und möchten mehr 
erfahren? Dann wenden Sie sich an Dieter Reichenstein, Stabschef RFS Altenberg, unter der Telefonnummer 
079 / 757 97 44 oder per E-Mail: d.reichenstein@gmx.ch.  
 

Zur Verstärkung und Ergänzung suchen wir  
per sofort oder nach Vereinbarung:

Stabsmitglieder
Die Gemeinden Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Arisdorf und Hersberg betreiben  
den gemeinsamen regionalen Führungsstab «Altenberg» als Planungs- und Koordi-
nationsorgan bei Grossereignissen, Notlagen, schweren Mangellagen und Katastrophen 
im Zivilschutz verbund Altenberg. Zusammen mit den fünf Fachdiensten «Sicherheit», 
«Gesundheit», «Technische Werke», «Lage und Nachrichten» und «Verwaltung» sowie der 
Zivilschutzkompanie «Altenberg» erbringt die Stabsleitung die notwendigen Leistungen.

Gesucht sind in der Region des Zivilschutzverbundes Altenberg wohnhafte Personen, die 
in heiklen und hektischen Situationen kühlen Kopf bewahren. 

Idealerweise ist Ihnen strategisches Denken und Handeln nicht fremd. Von Vorteil sind 
 Erfahrungen in Bereichen des Bevölkerungsschutzes (Zivilschutz, Armee, Gesundheits-
wesen, Gemeindewesen und Blaulichtorganisationen). 

Sie sind bereit, pro Jahr ca. 4 bis 5 Stabstrainings (in der Regel abends von 18.30 bis 
21.30 Uhr) zu absolvieren und an Kursen, Ausbildungsveranstaltungen sowie Übungen 
des Bevöl kerungsschutzes teilzunehmen und damit einen wichtigen Beitrag für die Sicher-
heit der  Bevölkerung zu leisten. Die Entschädigung erfolgt stundenweise gemäss dem 
Reglement des Zivilschutzverbundes Ergolz.

Haben Sie Interesse, sich zum Schutz der Bevölkerung zu engagieren oder haben Sie  
Fragen und möchten mehr erfahren? Dann wenden Sie sich an Dieter Reichenstein, Stabs-
chef RFS Altenberg, unter der Telefonnummer 079 757 97 44 oder per E-Mail: d.reichen-
stein@gmx.ch. 

https://www.frenkendorf.ch/baugesuche
https://www.frenkendorf.ch/baugesuche
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Beschwerden
Allfällige Beschwerden wegen Verletzung des 
Stimmrechts oder wegen Unregelmässigkei-
ten bei der Vorbereitung und Durchführung 
von Abstimmungen oder Wahlen sind innert 
drei Tagen seit Entdeckung des Beschwerde-
grundes, spätestens jedoch am dritten Tag 
nach der Veröffentlichung der Ergebnisse im 
kantonalen Amtsblatt, dem Regierungsrat ein-
zureichen. In der Beschwerde ist glaubhaft zu 
machen, dass die Unregelmässigkeiten nach 
Art und Umfang geeignet waren, das Ergebnis 
wesentlich zu beeinflussen.

Wir laden Sie ein, von Ihrem Stimm- und 
Wahlrecht Gebrauch zu machen!

Das Stimm- und Wahllokal erreichen Sie am 
gewohnten Platz im Bürger- und Kulturhaus 
an der Hauptstrasse 2.

Eidgenössische und kantonale Volks
abstimmung vom 13. Februar 2022

Am Wochenende des 13. Februar 2022 können 
Sie Ihre Meinung zu nachfolgenden eidgenös-
sischen und kantonalen Vorlagen Ausdruck 
geben:

A. Eidgenössische Vorlagen
1.  Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja zum 

Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu 
Forschungswegen mit Impulsen für Sicher-
heit und Fortschritt»

2.  Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja 
zum Schutz der Kinder und Jugendlichen 
vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendli-
che ohne Tabakwerbung)»

3.  Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundes-
gesetzes über die Stempelabgaben (StG)

4.  Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein 
Massnahmenpaket zugunsten der Medien

B. Kantonale Vorlagen
1.  Formulierte Gesetzesinitiative «Klimaschutz» 

(LRV 2020/286))
2.  Teilrevision der Verfassung des Kantons 

Basel-Landschaft betreffend Volksinitiati-
ven (LRV 2021/172)

Stimmrechtsausweis, Erläuterungen, 
Stimm und Wahlzettel
Die Stimmrechtsausweise, die Abstimmungs-
erläuterungen und die Stimmzettel haben Sie 
bereits erhalten.
Sollten Sie versehentlich nicht oder unvoll-
ständig bedient worden sein, dann wenden 
Sie sich bitte bis Dienstag, 8. Februar 2022, 
16.30 Uhr, an die Einwohnerdienste im Ge-
meindezentrum Bächliacker Frenkendorf. Im 
Stimm- und Wahllokal erhalten Sie keine Un-
terlagen.

Stimmabgabe
Die Urnen im Stimm- und Wahllokal Bürger- 
und Kulturhaus, Hauptstrasse 2, sind offen am

 Samstag, von 19.00 bis 20.00 Uhr
 Sonntag, von 10.00 bis 12.00 Uhr

Sie können Ihr Stimm- und Wahlrecht auch 
brieflich ausüben. Das von keiner Bewilligung 
abhängige Verfahren ist auf der Rückseite des 
Stimmrechtsausweises erklärt. Wenn Sie 
brieflich stimmen, dann muss Ihr Stimm-
rechtsausweis mit den Stimm- und Wahlzet-
teln bis spätestens Samstag, 12. Februar 2022, 
17.00 Uhr, im Briefkasten des Gemeindezent-
rums Bächliacker Frenkendorf oder im Post-
fach der Gemeinde liegen.

Papier und Kartonsammlung 
Montag, 7. Februar 2022

Bitte stellen Sie Altpapier und 
Karton am Abfuhrtag vor 07.00 
Uhr am Strassenrand bereit. Pa-
pier und Karton werden gleich-
zeitig gesammelt und können ge-
mischt am Strassenrand bereit-
gestellt werden. Grosse Karton-
stücke können lose aufgeschich-
tet, Kleinkarton in Schachteln gefüllt und 
Papier mit Schnur gebündelt werden (keine 
Kunststoff- oder Klebebänder). Alternativ 
können deutlich beschriftete Mehrweg-
gebinde oder Container (blau) mit Papier 
und Karton gemischt bereitgestellt werden. 
Papier und Karton dürfen nicht in Papier-
tragtaschen oder Plastiksäcken bereitge-
stellt werden. Reste von Klebebändern und 
Styroporverpackungen müssen entfernt 
werden. 
Plastifizierter Karton wie Getränkekartons 
und Tiefkühlpackungen sowie plastikbe-
schichtetes Papier gehören in den Hauskeh-
richt. Achten Sie bei Verpackungen auf die 
aufgedruckten Hinweise oder das Vorhan-
densein eines Papier-/Karton-Recycling logos. 

Nächste Abstimmungstermine 2022

15. Mai 
25. September 
27. November 

https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php?gid=b24b93a96d06487aa9f85333a4eac90a
https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php?gid=4231c28562c2435c9c0894534d63f263
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Unser Dorfkern soll aufgewertet 
werden … Wie geht es weiter?

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, fand der Infor-
mationsanlass zur Sanierung und Neugestal-
tung der Hauptstrasse im Wilden Mann statt. 
Der Gemeinderat bedankt sich für das grosse 
Interesse und das zahlreiche Erscheinen so-
wie für die rege Beteiligung im Anschluss mit 
Fragen und Anregungen. Der Gemeinderat 
hat eine grundsätzlich positive Haltung zu 
diesem anspruchsvollen Projekt wahrgenom-
men. Die geäusserten kritischen Punkte 
 werden nochmals vertieft geprüft werden. Auf 
unserer Homepage ist nun auch das Video 
zum Infoanlass aufgeschaltet. Alle Unterlagen 
stehen Ihnen unter www.frenkendorf.ch/orts-
kern zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Ge-
legenheit wahr und senden Sie Ihre Rückmel-
dungen zum Projekt per E-Mail an bauverwal-
tung@frenkendorf.bl.ch oder schriftlich an die 
Einwohnergemeinde Frenkendorf, Bereich 
Bau, Bächliackerstrasse 2, 4402 Frenkendorf.

Wie am Infoanlass angekündigt, werden ab 
dem 7. Februar 2022 Markierungen ange-
bracht, die die neue Linienführung in der 
Hauptstrasse sowie die vorgesehene Veren-
gung in der Prattlerstrasse sicht- und erfahr-
bar machen werden. 

Zwischen der Einmündung in die Eggstrasse 
und dem Schmitteplatz werden die leicht ver-
schobene Strassenführung und die Engstelle 
im Bereich des Evelyne-Leu-Platzes für den 
Rebstock-Brunnen mit Punkten markiert. Für 
einige Wochen werden dafür die beiden blauen 
Längsparkplätze vor der Hauptstrasse 8 –12 
aufgehoben.

Im Engnis zwischen Schmitteplatz und der 
Adlergasse wird die Prattlerstrasse mit provi-
sorischen Leiteinrichtungen und Signalisatio-
nen auf eine Breite von 3.50 m, wie im Vor-
projekt geplant, verschmälert. Dieser Ab-
schnitt ist nur noch einspurig befahrbar. Bitte 
beachten Sie die Vortrittsregelung und nutzen 
Sie die Wartebereiche jeweils vor dem Engnis. 
Ostseitig wird das geplante Trottoir durchge-
hend nutzbar gemacht.

Die neue Verkehrsregelung benötigt sicher 
etwas Einführungszeit, bis sich alle Verkehrs-
teilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer an 
die neue Situation gewöhnt haben. Der Ge-
meinderat dankt bereits im Voraus für Ihre 
Unterstützung und Ihr Verständnis.

 Der Gemeinderat 
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neue Linienführung in der Hauptstrasse sowie die vorgesehene Verengung in der Prattlerstrasse 
sicht- und erfahrbar machen werden.  

Zwischen der Einmündung in die Eggstrasse und dem Schmitteplatz werden die leicht verschobene 
Strassenführung und die Engstelle im Bereich des Evelyne Leu-Platzes für den Rebstock-Brunnen mit 
Punkten markiert. Für einige Wochen werden dafür die beiden blauen Längsparkplätze vor der Hauptstrasse 
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Wartebereiche jeweils vor dem Engnis. Ostseitig wird das geplante Trottoir durchgehend nutzbar gemacht. 
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aufgeschaltet. Alle Unterlagen stehen Ihnen unter www.frenkendorf.ch/ortskern zur Verfügung. Bitte nehmen 
Sie die Gelegenheit wahr und senden Sie Ihre Rückmeldungen zum Projekt per Email an 
bauverwaltung@frenkendorf.bl.ch oder schriftlich an die Einwohnergemeinde Frenkendorf, Bereich Bau, 
Bächliackerstrasse 2, 4402 Frenkendorf. 

Wie am Infoanlass angekündigt, werden ab dem 7. Februar 2022 Markierungen angebracht, die die 
neue Linienführung in der Hauptstrasse sowie die vorgesehene Verengung in der Prattlerstrasse 
sicht- und erfahrbar machen werden.  

Zwischen der Einmündung in die Eggstrasse und dem Schmitteplatz werden die leicht verschobene 
Strassenführung und die Engstelle im Bereich des Evelyne Leu-Platzes für den Rebstock-Brunnen mit 
Punkten markiert. Für einige Wochen werden dafür die beiden blauen Längsparkplätze vor der Hauptstrasse 
8-12 aufgehoben.

Im Engnis zwischen Schmitteplatz und der Adlergasse wird die Prattlerstrasse mit provisorischen 
Leiteinrichtungen und Signalisationen auf eine Breite von 3.50 m, wie im Vorprojekt geplant, verschmälert. 
Dieser Abschnitt ist nur noch einspurig befahrbar. Bitte beachten Sie die Vortrittsreglung und nutzen Sie die 
Wartebereiche jeweils vor dem Engnis. Ostseitig wird das geplante Trottoir durchgehend nutzbar gemacht. 

 

Die neue Verkehrsregelung benötigt sicher etwas Einführungszeit, bis sich alle Verkehrsteilnehmerinnen und 
Verkehrsteilnehmer an die neue Situation gewöhnt haben. Der Gemeinderat dankt bereits im Voraus für Ihre 
Unterstützung und Ihr Verständnis. 

Der Gemeinderat  

 

Gleisunterhaltsarbeiten Strecke Pratteln–Liestal

Die SBB führen vom 07.02. bis 11.02.2022 auf der Strecke Pratteln–Liestal Gleisunterhalts-
arbeiten durch.

Einige der Arbeiten im Gleisbereich werden in der Nacht ausgeführt; diese können teilweise 
lärmintensiv sein.

Übersicht über die vorgesehenen Nachtarbeiten:

07.02.2022 –11.02.2022, von 22.00 bis 05.30 Uhr, Gleisbauarbeiten

Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Die SBB bitten für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten um Verständnis. Informatio-
nen zu regionalen Bauarbeiten finden Sie auch unter www.sbb.ch/unterhalt.

https://www.frenkendorf.ch/ortskern
https://www.frenkendorf.ch/ortskern
mailto:bauverwaltung%40frenkendorf.bl.ch?subject=
mailto:bauverwaltung%40frenkendorf.bl.ch?subject=
https://www.sbb.ch/unterhalt
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Die Tageskarte ermöglicht die freie Fahrt auf 
allen Strecken der SBB, RhB, Postauto sowie 
den meisten konzessionierten Privatbahnen 
und vielen Schiffsbetrieben der Schweiz am 
gewählten Tag für nur CHF 45.00/Stk. Buchun-
gen tätigen Sie bequem und schnell auf 
www.frenkendorf.ch/tageskarte oder direkt 
auf Ihrem Smartphone. Gerne können Sie uns 
auch telefonisch unter Tel. 061 906 10 10 für 
eine Buchung kontaktieren. Umtausch und 
Rückgabe von gebuchten 
 Tageskarten sind nicht mög-
lich. Beachten Sie dazu bitte 
auch unsere Buchungsbestim-
mungen (abrufbar auf unserer 
Homepage).

Muster
Muster

Buchen Sie noch heute Ihre SBB-Tageskarte

Mitwirkungsverfahren Quartierplanung 
«Bärenfels AG», Frenkendorf

Der Gemeinderat führt gemäss Art. 4 des 
 Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 
22. Juni 1979 und § 7 des kantonalen Raum-
planungs- und Baugesetzes vom 8. Januar 
1998 für die Mutation des Quartierplanung 
«Bärenfels AG», Frenkendorf, das öffentliche 
Mitwirkungsverfahren durch.

Die Mutationsunterlagen und der dazugehö-
rende Planungsbericht liegen vom 4. Februar 
2022 bis 7. März 2022 auf der Bauverwaltung 
Frenkendorf (Bächliackerstrasse 2) zur Ein-
sichtnahme auf und können zu den ordentli-
chen Schalterstunden eingesehen werden:

Montag 08.00 –18.30 Uhr
Dienstag – Freitag 08.00 –12.00 Uhr

Alle Unterlagen zur Quartierplanung «Bären-
fels AG», Frenkendorf, sowie weitere Unterla-
gen können Sie auch online unter www.fren-
kendorf.ch/quartierplanbaerenfels finden.

Ihre Anregungen und Änderungsvorschläge 
zu den vorliegenden Entwürfen der Quartier-
planung «Bärenfels», Frenkendorf, richten Sie 
bis spätestens 7. März 2022 schriftlich an  
den Gemeinderat Frenkendorf, Bächliacker-
strasse 2, 4402 Frenkendorf, oder per E-Mail 
an gemeindeverwaltung@frenkendorf.bl.ch

 Der Gemeinderat Frenkendorf

Handänderungen

Legat. Parz. 1259: 1135 m² mit Einfamilien-
haus, Gassackerweg 39, Gebäude, Garten-
anlage «Nübrig». Veräusserer zu GE: Erben-
gemeinschaft Schnidrig Erich Fidelis, Erben 
 (Itin-Schnidrig Simone Rita, Sissach; Schni-
drig Jürg Andreas, Diegten; Hammel-Schni-
drig Ursula Gabriela, Diegten), Eigentum seit 
8.10.2021. Erwerber: Schnidrig-Bucher Anna 
Marie, Frenkendorf 

Kauf. Parz. 1992: 174 m² mit Einfamilienhaus, 
Rischstrasse 20, Garage, Gartenanlage, üb-
rige befestigte Flächen «Weiermatt». Veräus-
serer: Blattner Lukas Martin, Lupsingen, Ei-
gentum seit 9.3.2010. Erwerber zu je ½: Jaku-
povic Sead, Istighofen, Jakupovic Merima, 
Istighofen

Kauf und Schenkung. Parz. 67: 2382 m² mit 
Industrie- und Gewerbegebäude, Parkstrasse 1, 
übrige befestigte Flächen, Gartenanlage 
«Oberfeld». Veräusserer: Gröflin Heinz, Lie-
stal, Eigentum seit 28.6.2005. Erwerber: Gröf-
lin Simon Frédéric, Sissach 

Kauf. Parz. 1266: 457 m² mit Kleinbaute  / 
 Nebengebäude, Gartenanlage «Schindel-
acher»; Parz. 1267: 1130 m² mit Einfamilien-
haus, Adlerfeldstrasse 66, Gebäude, Wasser-
becken, Gartenanlage «Schindelacher». Ver-
äusserer zu GE: Einf. Gesellschaft OR 530 
(Biedert-Montanari Flora Maria, Frenkendorf; 
Biedert Albert Kilian, Frenkendorf), Eigentum 
seit 22.5.1991, 12.12.1984. Erwerber: Thom-
men Amantea Elvira, Frenkendorf

https://www.frenkendorf.ch/tageskarte
https://www.frenkendorf.ch/quartierplanbaerenfels
https://www.frenkendorf.ch/quartierplanbaerenfels
mailto:gemeindeverwaltung%40frenkendorf.bl.ch?subject=
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Ausbildungsbeiträge 
(Stipendien und Ausbildungsdarlehen)

Der Kanton Basel-Landschaft gewährt nach 
dem Grundsatz der Subsidiarität (d. h. die 
Kosten können weder durch Angehörige noch 
auf andere Weise aufgebracht werden) Aus-
bildungsbeiträge an folgende Ausbildungs-
richtungen nach abgeschlossener obligatori-
scher Schulzeit und unter der Voraussetzung 
der Anerkennung der Ausbildungsstätte:

–  Berufslehren und Anlehren
–  Fachhochschulen
–  Fachschulen
–  Höhere Fachschulen
–  Maturitätsschulen
–  Schulen für Allgemeinbildung
–  Universitäten
–  Vollzeitberufsschulen

Folgende Kategorien von Personen können 
sich um Ausbildungsbeiträge bewerben, so-
fern sie im Kanton Basel-Landschaft stipen-
dienrechtlichen Wohnsitz haben:

–  Personen mit Schweizer Bürgerrecht ein-
schliesslich Auslandschweizer und Ausland-
schweizerinnen mit Baselbieter Bürgerrecht

–  Personen ohne Schweizer Bürgerrecht mit 
einer kantonalen Niederlassung (Ausweis C) 
oder einer Aufenthaltsbewilligung (Ausweis 
B) mit seit fünf Jahren legalem Status in der 
Schweiz

Besondere Bestimmungen gelten für aner-
kannte Flüchtlinge und EU-Bürgerinnen und 
-Bürger (für Details verweisen wir Sie auf 
 unsere Webseite oder unsere Telefonnummer 
061 552 79 99).

Bewerbung / Formulare
Gesuche um Ausrichtung von Ausbildungs-
beiträgen sind auf einem besonderen Formu-
lar, das bei der Abteilung Ausbildungsbei-
träge, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal (Telefon: 
061 552 79 99), bezogen werden kann, voll-
ständig ausgefüllt innerhalb der vorgeschrie-
benen Frist (s. «Eingabefristen») der Steuer-
behörde bei der Wohnsitzgemeinde der Eltern 
des Bewerbers oder der Bewerberin einzurei-
chen. Von dieser wird sie nach Kontrolle der 
Angaben auf der ersten Seite und Eintrag der 
elterlichen Steuerfaktoren auf der letzten Seite 
direkt an die erwähnte Adresse weitergeleitet.
Im Jahr 2022 wird neu die Möglichkeit der 
elektronischen Gesuchseinreichung geschaf-
fen. Näheres wird zu gegebener Zeit mitgeteilt 
werden.

Beilagen
Wer sich zum ersten Mal um Ausbildungsbei-
träge bewirbt, hat dem Anmeldeformular das 
Zeugnis der zuletzt besuchten Schule oder das 
zuletzt erworbene Abschlusszertifikat oder -di-
plom beizulegen. Besteht ein Lehr- oder Aus-
bildungsvertrag, so ist davon ebenfalls eine 
Kopie mit einzureichen. Zwingend ist auf dem 
Anmeldeformular die Sozialversicherungs-
nummer anzugeben.
Sind die Eltern der sich bewerbenden Person 
gerichtlich getrennt oder geschieden, so muss 
ein Auszug aus dem entsprechenden Urteil 
mit Angaben über eine allfällige Kindszuspre-
chung sowie über die gerichtlich bestätigten 
Kindsalimente beigelegt werden.
Personen ohne Schweizer Bürgerrecht müs-
sen eine Kopie der Niederlassungsbewilli-
gung beziehungsweise der Aufenthaltsbewil-
ligung beifügen, anerkannte Flüchtlinge eine 
Kopie des sie betreffenden Asylentscheids mit 
Angaben über die Kantonszuweisung.
Bezieht sich das Erstgesuch auf eine Zweitaus-
bildung, also eine Ausbildung in einer ande-
ren als der angestammten Berufsrichtung, so 
ist dies zudem der Kommission für Ausbil-
dungsbeiträge gegenüber schriftlich und be-
legt zu begründen.

Eingabefristen
Gestützt auf § 16 Absatz 2 des Gesetzes über 
Ausbildungsbeiträge werden für die Einrei-
chung der Gesuche folgende Termine festge-
legt, wobei der Zeitpunkt der Einreichung bei 
der Wohnsitzgemeinde der Eltern massgeb-
lich ist:

1.  Auf den 28.02.2022 haben Gesuche für das 
Lehrjahr 2021/22 einzureichen:

  Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 
2021 angetreten haben, oder bisherige Be-
werber und Bewerberinnen, die in einem 
Vorjahr ihre Lehre begonnen haben.

2.  Auf den 30.04.2022 haben Gesuche einzu-
reichen:

  Schüler, Schülerinnen und Studierende, die 
ihre Ausbildung in den Monaten Januar, 
Februar, März oder April 2022 beginnen, 
oder bisherige Bewerber und Bewerberin-
nen, die in einem Vorjahr in diesen Monaten 
mit ihrer Ausbildung begonnen haben.

3.  Auf den 31.08.2022 haben Gesuche einzu-
reichen:

  Schüler, Schülerinnen und Studierende, die 
ihre Ausbildung in den Monaten Mai, Juni, 
Juli oder August 2022 beginnen, oder bis-

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/sekundarstufe-ii/berufsbildung-berufsberatung/ausbildungsbeitrage/faq
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herige Bewerber und Bewerberinnen, die in 
einem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer 
Ausbildung begonnen haben.

4.  Auf den 31.10.2022 haben Gesuche einzu-
reichen:

  Schüler, Schülerinnen und Studierende, die 
ihre Ausbildung in den Monaten Septem-
ber, Oktober, November oder Dezember 
2022 beginnen, oder bisherige Bewerber 
und Bewerberinnen, die in einem Vorjahr in 
diesen Monaten mit ihrer Ausbildung be-
gonnen haben.

5.  Auf den 28.02.2023 haben Gesuche für das 
Lehrjahr 2022/23 einzureichen:

  Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 
2022 antreten werden.

Bei den angegebenen Daten handelt es sich 
um Endtermine für die Abgabe des Formulars 
bei der Wohnsitzgemeinde der Eltern bezie-
hungsweise des massgeblichen Elternteils; 
wir empfehlen dringend eine frühzeitige Ein-
reichung, da auf verspätete Anmeldungen 
nicht eingetreten werden kann.

Bisherige Bezüger und Bezügerinnen 
von Ausbildungsbeiträgen
Da die Prüfung der Stipendienberechnung   
pro Ausbildungsjahr vorgenommen wird, 
müssen auch Personen, die im Vorjahr einen 
Ausbildungsbeitrag zugesprochen erhalten 
haben, ein Erneuerungsgesuch stellen; es be-
steht kein Automatismus.

Auskünfte und weitere Informationen
Für Informationen wenden Sie sich bitte an  
die Abteilung Ausbildungsbeiträge (Telefon: 
061 552 79 99), Rosenstrasse 25, 4410 Liestal. 
Weitere aktuelle Hinweise zu Ausbildungsbei-
trägen des Kantons Basel-Landschaft finden 
Sie im Internet unter: http://stipendien.bl.ch, 
die Mailadresse lautet: stipendien@bl.ch.

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
Berufsbildung, Mittelschulen und Hochschulen

Ausbildungsbeiträge

Zivilstandsamtliche Meldungen

Geburten
29.08.2021
Smailovic Hana, Tochter des Smailovic Alen 
und der Smailovic geb. Mukovic Elma.

Veranstaltungskalender Februar 2022 Angaben ohne Gewähr

Datum Beginn Anlass Ort Organisator

Fr., 4. Febr. 2022 17.30–22.00 Uhr Girlsnight Elefantenhaus, Mühlerain-
strasse 30, Füllinsdorf

Ref. Kirchgemeinde 
Frenkendorf-Füllinsdorf

Mo., 7. Febr. 2022 13.00 Uhr Kleine Montagswanderung 
für Seniorinnen 
und Senioren

Treffpunkt: 
Bahnhof Frenkendorf-
Füllinsdorf

Ref. Kirchgemeinde 
Frenkendorf-Füllinsdorf

Die aktuellen Veranstaltungen finden Sie unter www.frenkendorf.ch/veranstaltungen. Ortsansässige Vereine, 
 Firmen und andere Dienstleistungsanbieter erfassen/editieren ihre Veranstaltungen jeweils selbstständig. Alle An-
gaben sind ohne Gewähr. Sollten Sie bei der Erfassung Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat Dienste,  
T elefon 061 906 10 40.

Gartenarbeit 
ist unsere 
Leidenschaft.

Ulrich Briggen Gartenservice AG
Oberbiel 38  ·  4418 Reigoldswil

Telefon 061 941 17 89
Telefax 061 941 23 26

info@briggen-gartenservice.ch
www.briggen-gartenservice.ch

Gartenarbeit 
ist unsere 
Leidenschaft.

Ulrich Briggen Gartenservice AG
Oberbiel 38  ·  4418 Reigoldswil

Telefon 061 941 17 89
Telefax 061 941 23 26

info@briggen-gartenservice.ch
www.briggen-gartenservice.ch

ins

Spitex à la carte
Für mehr Vitamine im Alter.

Für Fragen und mehr Infos: 
Renate Fluri
Telefon: 061 921 07 00
info@spitex-alacarte.ch
www.spitex-alacarte.ch

… richtet sich an Menschen, die sich  möglichst 
lange zuhause rundum gut betreut fühlen 
wollen. 

https://stipendien.bl.ch
mailto:stipendien%40bl.ch?subject=
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den ist. Jeder Einwohner, der eine Steuerer-
klärung 2021 erhalten hat, muss diese ausge-
füllt und unterzeichnet einreichen, auch wenn 
kein Einkommen erzielt wurde. Für Anmah-
nungen wird eine Gebühr erhoben.
Aus zeitlichen Gründen ist es den Mitarbeiten-
den des Gemeindesteueramtes nicht möglich, 
Steuererklärungen auszufüllen. Die Pro Senec-
tute beider Basel bietet jedoch über 60-Jähri-
gen einen kostenpflichtigen Steuererklärungs-
dienst an (Tel. 061 206 44 55). Diese Dienst-
leistung wird von Februar bis Mai angeboten.
Die wichtigsten Neuerungen zur Steuerperi-
ode 2021 finden Sie als Beilageblatt in Ihren 
Unterlagen zur Steuererklärung. 
Weitere Informationen finden Sie auch unter 
www.steuern.bl.ch.

Steuererklärungen 2021

Im Februar 2022 erhalten die Steuerpflichti-
gen ihre Steuererklärungen 2021. Steuer-
pflichtige Personen, die kein Steuerformular 
erhalten, werden gebeten, umgehend bei der 
Steuerabteilung der Gemeinde Frenkendorf, 
Tel. 061 906 10 20, oder der Steuerverwaltung 
des Kantons Basel-Landschaft in Liestal, Tel. 
061 552 51 11, ein solches zu verlangen.
Abgabetermin für die ausgefüllte Steuererklä-
rung ist der 31.03.2022. Gesuche um Fristver-
längerungen, welche über den 31.05.2022 
 hinausgehen, sind an die Stelle zu richten, bei 
der die Steuererklärung einzureichen ist. 
 Fristen bis 31.05.2022 werden nicht mehr be-
arbeitet und bestätigt. Wer seine Steuererklä-
rung nicht einreicht, wird amtlich eingeschätzt, 
was mit einer entsprechenden Busse verbun-

Tipps und Hinweise zur Steuererklärung

Grundsätzliches
Legen Sie der Steuererklärung die gleichen Belege bei, die Sie auch benötigen, um die 
Steuererklärung korrekt ausfüllen zu können. Zum Beispiel:

–  Zins- und Saldonachweise Ihrer Bank-/Postkonti

–  Nachweise für Vermögensverwaltungskosten

–  Kauf-, Verkaufs- und Dividendenabrechnungen

–  Lohnausweise / Rentenbescheinigungen / Taggeldabrechnung der ALV etc.

–  Bei vermieteten Liegenschaften: Mietverträge

–  Nachweise für erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge

–  Leistungsabrechnungen der Krankenkasse (Achtung: massgebend ist das Datum der Leis-
tungsabrechnung und nicht das Behandlungsdatum)

–  Nachweis über den bezahlten Mitgliederbeitrag an einen Berufsverband

Liegenschaftsunterhalt
Für Steuerpflichtige, die den Abzug der effektiven Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungs-
kosten für ihre Liegenschaft geltend machen wollen, liegt am Schalter der Gemeindever-
waltung ein Merkblatt auf, das als Informationsgrundlage und Ergänzung der Wegleitung 
zur Steuererklärung gedacht ist. Das Merkblatt «Liegenschaftsunterhalt» ist auch online 
unter www.steuern.bl.ch abrufbar. Darin enthalten sind auch die Abzüge für Aufwendungen, 
die dem Energiesparen, dem Umwelt- und Lärmschutz sowie der Denkmalpflege dienen. 
Gerne senden wir Ihnen dieses Merkblatt auch zu, falls Sie eines benötigen. Bitte senden Sie 
uns eine Aufstellung und die Rechnungen ein.

Abzug für selbst getragene Krankheitskosten
Auch im Steuerjahr 2021 können die selbst getragenen Krankheitskosten in Abzug gebracht 
werden. Abzugsberechtigt sind Aufwendungen für ärztlich verordnete Behandlungen oder 
ärztlich verschriebene Medikamente, Zahnarztkosten und Kosten für Brillen/Kontaktlinsen 
abzüglich der Leistungen der Versicherungen, Krankenkassen, etc. Verlangen Sie bei Ihrer 
Krankenkasse eine Jahresabrechnung. Nicht versicherte Kosten sind immer zu belegen. Sie 
erleichtern damit sich und uns die Arbeit. 
Sollten die Arztrechnungen unter die Jahresfranchise fallen, legen Sie bitte die Arztrechnun-
gen bei und geben Sie uns die Höhe der Jahresfranchise bekannt.

https://www.steuern.bl.ch
https://www.steuern.bl.ch
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Bitte abtrennen

Talon für Bestellung Einzahlungsscheine Teilzahlungen Gemeindesteuern 2022

Name:

Vorname:

Pers.-ID oder Register-Nr.: 

Anzahl Einzahlungsscheine: 

Einsenden an: Gemeindezentrum Frenkendorf, Abt. Steuern,
  Bächliackerstrasse 2, Postfach, 4402 Frenkendorf

�

GemeindesteuerVorausrechnungen 
2022
Der Versand der provisorischen Gemeinde-
steuerrechnungen für das Jahr 2022 erfolgt im 
Februar 2022.

Informationen zur Vorausrechnung 
2022
Die Steuern für das laufende Jahr 2022 wer-
den vorerst nur provisorisch in Rechnung 
(Vor ausrechnung) gestellt. Die Veranlagung 
kann erst vorgenommen werden, wenn Sie im 
Jahr 2023 die Steuererklärung 2022 einrei-
chen.
Die Vorausrechnungen sind aufgrund der letz-
ten verfügbaren Steuerzahlen erstellt worden. 
In den meisten Fällen basiert die Voraus-
rechung auf den Zahlen der definitiven Ver-
anlagung 2020. Aus diesem Grund können die 
tatsächlich geschuldeten Steuern gegenüber 
der Vor ausrechnung abweichen.

Zahlungsfrist
Allgemeiner Fälligkeitstermin für die Gemein-
desteuern 2022 ist der 30. September 2022. 
Auf Steuerzahlungen vor diesem Datum wer-
den Ihnen attraktive 0,5 Prozent im Jahr als 
Vergütungszins gutgeschrieben. 
Der Verzugszins für das Jahr 2022 beträgt un-
verändert 5 %. Ein Verzugszins wird jedoch nur 
erhoben, wenn vorgängig eine Rechnung in 
der entsprechenden Höhe gestellt wurde. Dies 
entspricht der Verzugszinsregelung des Kan-
tons, die per 1. Januar 2004 in Kraft getreten ist.

Eventuelle Guthaben aus provisorischen 
Rechnungen der Vorjahre wurden bei der pro-
visorischen Rechnung 2022 nicht berücksich-
tigt. Diese werden erst mit der def initiven 
Steuerveranlagung valutagerecht verrechnet.

Auskunft
erteilt das Steuerbüro im Gemeindezentrum 
unter Telefon 061 906 10 20.

Für alle Inserate  
im Anzeiger Frenkendorf:
061 976 10 77 oder
fa-inserate@schaubmedien.ch
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RobiSpielplatz

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eggrainweg 47 
4402 Frenkendorf 

079 860 56 28 
 
 

Der Robi sucht: 
Diverse Fahrradhelme, 

Kinderfahrräder, Trottinett, 
Rollschuhe (keine Inline!), 

Gelenkschutz für Handgelenk, 
Ellbogen und Knie! Bitte keine 

defekten Sachen! 
Wir jeden Mittwoch und 

Donnerstag von 10h-18h vor 
Ort. 

Infos: 
Petra Vogt, 079/860 56 28 

 
 

Frühlingsferien  
auf dem Robi

Tageslager vom 
11.– 14. April 2022

Wir geniessen das Erwachen der Natur,  
die wärmenden Sonnenstrahlen und  

erfreuen uns am wunderbaren  
Frühlingsduft. Wir bekommen Besuch  

vom Osterhasen und feiern ein farbiges,  
kunterbuntes Osterfest.

«Aufregende Osterbräuche, 
 farbige Ostereier und spannende Osterspiele»

Ein farbiges Osterfest für alle Sinne  
und Meister Lampe bringt uns  

eine tolle Überraschung!

Das Tageslager ist eine «schulergänzende Tagesbetreuung»  
für alle Kinder im Alter zwischen 5 und 13 Jahren. 

Kosten:
CHF 220.– pro Woche und Kind (4 Tage)

Treffpunkt: 
Am Morgen jeweils zwischen 8.00 und 8.30 Uhr
Abholen am Abend jeweils von 17.30 bis spätestens 18.00 Uhr

Standort:
Robi Frenkendorf, Eggrainweg 47, 4402 Frenkendorf

Informationen und Anmeldeformular:
Telefon: 079 860 56 28 (Petra Vogt, Leitung Robi Frenkendorf)
Internet: www.frenkendorf.ch/robi unter «Tagesferien»
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Wichtige Adressen

   Gemeindeverwaltung

Homepage: www.frenkendorf.ch
gemeindeverwaltung@frenkendorf.bl.ch
anzeiger@frenkendorf.bl.ch

Schalteröffnungszeiten
Montag  08.00 –18.30 Uhr (durchgehend)
Dienstag bis Freitag 08.00 –12.00 Uhr
 (Nachmittags geschlossen)
Telefonbedienzeiten
Montag 08.00 –18.30 Uhr (durchgehend)
Dienstag bis Freitag 08.00 –12.00 Uhr und 
 13.30 –16.30 Uhr

Die Schalter des Sozialdienstes sind wie folgt ge öffnet:
Montag bis Freitag 08.00 –12.00 Uhr
Telefonbedienzeiten
Montag bis Freitag 08.00 –12.00 Uhr und
 13.30 –16.30 Uhr
Besprechungstermine ausserhalb der regulären Öff-
nungszeiten sind auf Voranmeldung möglich (Tel. 
061 906 10 10).

Sprechstunde des Gemeindepräsidenten
Die Sprechstunden mit Gemeindepräsident Roger 
Gradl finden jeden Montag von 17.00 –18.00 Uhr 
statt.
Gerne können Sie unangemeldet vorbeikommen, 
oder direkt per Mail «roger.gradl@frenkendorf.bl.ch» 
einen Termin (auch an einem anderen Wochentag) 
vereinbaren.

Telefon und Fax
Allgemeine Auskünfte 061 906 10 10
 Fax 061 906 10 19
AHV-Gemeindezweigstelle 061 906 10 10
Bereich Bau 061 906 10 50
 Fax 061 906 10 59 

Fachstelle Umwelt, Energie und Abfall 061 906 10 55

Bestattungsamt 061 906 10 10
Einwohnerdienste 061 906 10 10
einwohnerdienste@frenkendorf.bl.ch Fax 061 906 10 19 
 
Bereich Finanzen 061 906 10 30
 Fax 061 906 10 39 

Gemeindepolizei 061 906 10 13
Objektwesen (Kataster) 061 906 10 43
kataster@frenkendorf.bl.ch
Sekretariat Gemeindeverwalter 061 906 10 42
 Fax 061 906 10 19
 
Sozialdienst 061 906 10 60
 Fax 061 906 10 39
Steuern 061 906 10 20

Feuerwehr Notruf 112

Sektionschef 
(Kreiskommando Liestal) 061 552 72 72

Pilzkontrollstelle
Nach telefonischer Vereinbarung:
Frau Catherine Müller, Füllinsdorf 061 901 66 33

076 412 08 11
Herr Christoph Giertz, Frenkendorf 079 687 78 46 

Zivilschutzstelle Altenberg, 
Frenkendorf 061 906 10 46

Zivilstandsamt BL Arlesheim
zuständig für die Einwohner- und 061 552 45 00
Bürgergemeinde Frenkendorf Fax 061 552 45 01

SPITEX Regio Liestal 
www.spitex-regio-liestal.ch
Rheinstrasse 3, 4410 Liestal 061 926 60 90
 Fax 061 926 60 91
info@spitexrl.ch

Telefonsprechzeiten:
Montag bis Freitag 8.00 bis 11.00 Uhr
und 14.00 bis 16.00 Uhr
übrige Zeit Telefonbeantworter

Spitex à la carte 061 921 07 00

Alters und Pflegeheime
dahay AG
Eben-Ezerweg 50, 4402 Frenkendorf 061 906 19 00
Seniorenzentrum Schönthal
Parkstrasse 9, 4414 Füllinsdorf 061 905 15 00

FAZ Familienzentrum Treffpunkt
Bahnhofstrasse 16 079 585 38 61
www.faz-treffpunkt.ch 
info@faz-treffpunkt.ch

Mittagstisch Kindergarten/Primarschule
Leitung Mittagstisch 079 750 90 04
mittagstisch@frenkendorf.bl.ch

Mittagstisch Sekundarschule
Sekretariat Sekundarschule 
info@sekfrenkendorf.ch

Mütter und Väterberatung
Telefonische Auskunft und Beratung 079 872 62 06
Montag bis Freitag 8.00 bis 10.00 Uhr

SOSFahrdienst 079 863 65 49 

Schulsozialdienst
Kindergarten- und Primarschulstufe 079 324 28 81
Sekundarstufe I 079 643 01 11

Musikschule 061 927 91 45
musikschule@rm-liestal.ch
www.rm-liestal.ch

Tagesfamilien
Oberes Baselbiet 061 902 00 40
Rathausstrasse 49, 4410 Liestal
www.vtob.ch, info@vtob.ch

Robinsonspielplatz 
Hülftenmätteli 079 860 56 28
www.robiplatz.ch, info@robiplatz.ch
Öffnungszeiten Winter:
Mi + Do 13.30 bis 17.00 Uhr
Öffnungszeiten Sommer:
Mi + Do 13.30 bis 18.00 Uhr

mailto:roger.gradl%40frenkendorf.bl.ch?subject=


Gemütlichkeit  
und Geselligkeit  
im Zentrum
Im Zentrum von Frenkendorf entstehen 
ab diesem Sommer neue, komfortable 
Wohnungen, die den Bedürfnissen aller 
Generationen, insbesondere aber  
denjenigen der Senioren entsprechen. 
VIVANTA stellt 11 geräumige, helle,  
komfortable und vor allem sichere  
Wohnungen für die Genossenschaft  
Alter Werkhof fertig. Räume für ein  
gemütliches häusliches Leben, neue  
Nester zum Schutz der "Privatsphäre" 
jeder Familieneinheit.
Wenn man in ein neues Gebäude zieht, 
so muss man ein neues Beziehungsnetz 
aufbauen. Diese Beziehungen, zusammen 
mit der räumlichen Nähe und der  
Bereitschaft der Bewohner, machen die 
Gemeinschaft zu einer wichtigen  
Ressource. Bei diesem Projekt wurden 
mehrere Räume gestaltet, um die  
Gemeinschaft und die Geselligkeit zu  
unterstützen. Dazu gehören die Räume 
der "halbprivate Sphäre" wie die licht-
durchfluteten Korridore, der zentrale  
Innenhof und der Gemeinschaftsraum 
 des alten Brotschihauses. Die Beziehun-
gen entwickeln sich spontan nach dem 
Ermessen der Bewohner, je nach ihren 
Bedürfnissen und ihrer Disponibilität. 
Die gemeinsame Nutzung dieser Räume 
schafft ein gemeinsames Erlebnis, das 
Sicherheit und Identität vermittelt. Das 
Projekt steht kurz vor der Fertigstellung, 
drei Wohnungen und eine Gewerbefläche 
sind noch frei (Informationen unter  
www.wbg-alterwerkhof.ch).

13
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Formular abtrennen und bis spätestens Montag, 11.30 Uhr (vor dem Sammeltag), dem Gemeinde-
zentrum Bächliacker, Bächliackerstrasse 2, zustellen oder per E-Mail an bauverwaltung@frenken-
dorf.bl.ch senden. 

Vor-/Nachname:
Adresse:

Tel. (zwingend):
Rechnungs-
adresse (falls 
abweichend):

Kosten des Häckseldienstes: CHF 30.00 pro 4 m3. Die Gebühren werden zweimal pro Jahr in 
Rechnung gestellt. 
Als Häckselmaterial gilt: Baum- und Strauchschnitt, Äste sowie verholzte Gartenpflanzen und 
Stauden; der abgeschnittene Ast bzw. der Hauptast muss mindestens fingerdick sein. Wurzel-
stöcke können nicht gehäckselt werden und müssen abgetrennt werden. Kleineres Material  
wird nicht abgeführt, kann aber über die wöchentliche Grüngutsammlung entsorgt werden. In  
Säcken bereitgestelltes Material wird nicht mitgenommen. 
Nächster Häckseldienst: Dienstag, 29. März 2022 Ihre Bauverwaltung

Anmeldeformular für Häckseldienst vom Dienstag, 22. Februar 2022

Das Häckselgut muss am Dienstag um 07.00 Uhr bereitgestellt werden  
und darf nicht auf dem öffentlichen Areal deponiert werden. 

Jahresvignette Grünabfuhr Bestellung zustellen an: 
(Bitte ankreuzen ¨) Gemeindezentrum Bächliacker, Bereich Bau 
 Bächliackerstrasse 2, 4402 Frenkendorf 
 bauverwaltung@frenkendorf.bl.ch  

Ich bestelle eine Jahresvignette für 

¨ 140 Liter-Container / CHF 45.00  Bitte beachten Sie, dass ausschliesslich
¨ 240 Liter-Container / CHF 70.00  Normcontainer in den Grössen 140, 240 und
¨ 770-Liter-Container / CHF 200.00  770 Liter zulässig sind. 

Lieferadresse:

Telefon:

E-Mail:

Rechnungs-
adresse (falls 
abweichend):

Ort / Datum: 

Unterschrift: 

mailto:bauverwaltung%40frenkendorf.bl.ch?subject=
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Öffnungszeiten / Telefon bedienung 
Montag  14.00 bis 18.00 Uhr

Sprechstunde des Bürgergemeindepräsidenten
Montag 17.00 bis 18.00 Uhr, nach Vereinbarung

Adresse Bürgergemeinde Frenkendorf Telefon 061 901 34 49
 Hauptstrasse 2 info@bg-frenkendorf.ch
 4402 Frenkendorf www.bg-frenkendorf.ch

Bürgergemeinde 
Frenkendorf

Bürgergemeinde

Bürgergemeinde
4402 Frenkendorf

Gabholz ab Wald für Ortsbürger: 
(bestellen bis spätestens 30. April 2022)

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel.-Nr.:

Datum:

Unterschrift:

2 Ster Mischholz Fr. 100.00

Brennholz bestellen können Sie per Bestell-
schein via Post oder direkt auf unserer 
Website www.bg-frenkendorf.ch

Das bestellte Gabholz muss bis Ende 2022 
aus dem Wald abgeholt werden.

Ersatzwahl in den Bürgerrat

Andrea Schäfer Egger hat 
den Bürgerrat über ihren 
Rücktritt per 30. Juni 2022  
in Kenntnis gesetzt. Die 
Würdigung ihres Wirkens 
erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt.

Als Ersatz für den Rest der Amtsperiode  
vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2024 schlägt der 
Bürgerrat die Wahl von Rafael Amacher vor. 
Rafael Amacher wohnt seit seiner Geburt in 
Frenkendorf, ist verheiratet und mit Frenken-
dorf eng verbunden. Beruflich ist er als Immo-
bilienverwalter tätig.
Der Wahltermin wurde auf den 15. Mai 2022 
festgelegt. Stille Wahl ist gemäss Bürgerge-
meindeordnung, § 25, möglich.
 Der Bürgerrat

Wünschen Sie sich manchmal Gesprächsmöglichkeiten oder möchten Sie 
etwas zu zweit unternehmen? 

©
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RK
 L
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b
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Das Rote Kreuz Baselland sucht kontaktfreudige  
Seniorinnen und Senioren

Möchten auch Sie besucht werden oder möchten Sie sich freiwillig im 
Besuchsdienst engagieren? Dann melden Sie sich. Wir freuen uns auf 
Sie. Für eine gegenseitige Bereicherung.

Telefon 061 905 82 00 | info@srk-baselland.ch

Hauptstrasse 14 • 4133 Pratteln • T 061 827 92 92 • www.schneider-shs.ch 

Badezimmer                       

SpenglereiHeizung

Sanitär

in
s
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Bürgergemeinde

Bürgergemeinde
4402 Frenkendorf

BrennholzBestellung 

Name/Vorname

Adresse

Telefon

Datum

Unterschrift

Angebot Kosten 
Anzahl

____ Buchenspältern 1 m  120.00/Ster

____ Schnitt 50 cm  170.00/Ster

____ Schnitt 33 cm  180.00/Ster

____ Schnitt 25 cm  200.00/Ster

____ Cheminéeholz 33 cm 17.00/Bund

____ Cheminéeholz 25 cm 16.00/Bund

____ Anfeuerholz  15.00/Karton

____ *Spaltstock  30.00/Stk.
* Nur auf Bestellung  

Die Hauslieferung wird mit CHF 25.00 verrechnet. 

Gewünschter Liefertermin:

Grün ab Wald 
(ab 1. Februar bis 30. April)  
 
Anzahl Kosten
____ Buchenspältern 1 m 90.00/Ster
   
Brennholz bestellen können Sie per Post, direkt auf 
unserer Website, www.bg-frenkendorf.ch, oder tele - 
f onisch bei Willi Martin, 079 798 67 95.

G
ra

ti
si

ns
er

atJeremy freut
sich, ...
... dass es die Lungenliga gibt. 
 Unterstützen Sie  Menschen mit einer 
 Atembehinderung in der Region.

IBAN CH90 0900 0000 4000 1120 0
Lungenliga beider Basel, Liestal
llbb.ch/spendenllbb.ch/spenden

Für alle Inserate 
im Anzeiger Frenkendorf:

061 976 10 77 oder fa-inserate@schaubmedien.ch

Suchen Sie einen Babysitter? 
 
 
 
 
 
 

Der Frauenverein Füllinsdorf vermittelt qualifizierte 
Babysitter, auch in Frenkendorf. Unsere Babysitter 
sind zwischen 13 und 18 Jahren alt und haben den 
Babysitterkurs des Roten Kreuz Baselland 
absolviert. Eine aktuelle Liste mit den Babysittern 
sowie informative Merkblätter für die Eltern erhalten 
Sie bei unserer Babysitter-Vermittlungsstelle: 
 
  

Barbara Pulver, 4414 Füllinsdorf 
Tel. 061 901 25 82 
Mobil 079 785 65 64 

 
  

 
 
 
 
 

https://www.bg-frenkendorf.ch
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Vereine/Parteien

Jungschützenkurs 2022

Die Schützenvereine der Schiesssportanlage Sichtern führen auch im Jahr 2022 wieder einen 
Jungschützenkurs durch.

Teilnahmeberechtigt und herzlich willkommen sind junge Schweizerinnen und Schweizer der 
Jahrgänge 2002 bis 2007.

Die Teilnahme am Jungschützenkurs ist kostenlos. Es wird lediglich ein Depot von Fr. 50.00 
eingezogen, welches nach vorschriftsmässigem Kursabschluss wieder zurückbezahlt wird.

Für vorgängige Fragen steht euch die Jungschützenleiterin Yasmin Schäfer gerne zur Verfü-
gung. E-Mail: jungschuetzenleiter@sg-liestal.ch oder Tel: 079 785 72 07. 

Anmelden könnt ihr euch bis zum 28. Februar 2022 per Mail, per SMS oder telefonisch unter 
Angabe der Adresse und des Geburtsdatums bei der Jungschützenleiterin.

Auf eure Teilnahme freuen sich die Jungschützenleiterin und die Vereine.

SG Liestal FS Liestal FSG Frenkendorf SG Frenkendorf 

Jungschützenkurs 2022 
Die Schützenvereine der Schiesssportanlage Sichtern auch Jahr 2022 wieder einen Jungschützenkurs durch. 

Teilnahmeberechtigt und herzlich willkommen sind junge Schweizerinnen und Schweizer der Jahrgänge 2002 
bis 2007. 

Die Teilnahme am Jungschützenkurs ist kostenlos. Es wird lediglich ein Depot von Fr. 50.00 eingezogen, 
welches nach vorschriftsmässigem Kursabschluss wieder zurückbezahlt wird. 

Für vorgängige Fragen steht euch die Jungschützenleiterin Yasmin Schäfer gerne zur Verfügung. 
E-Mail: jungschuetzenleiter@sg-liestal.ch oder Tel: 079 785 72 07.

Anmelden könnt ihr euch bis zum 28. Februar 2022 per Mail, per SMS oder telefonisch unter 
Angabe der Adresse und des Geburtsdatums bei der Jungschützenleiterin. 

Auf eure Teilnahme freuen sich die Jungschützenleiterin und die Vereine. 

EVP BL – Abstimmungsparolen 
für den 13. Februar 2022

Kantonal

JA  Gesetzesinitiative «Klimaschutz» 
JA  Teilrevision der Verfassung  

betreffend Volksinitiativen

National

NEIN  Tier- und Menschenversuchsverbot
JA  Kinder- und Jugendschutz  

vor Tabakwerbung  
NEIN  Änderung Bundesgesetz  

über Stempelabgabe 
JA  Massnahmenpaket zugunsten  

der Medien

EVP – seit 100 Jahren beharrlich und 
verlässlich unterwegs 
Am 14. Januar stiess die EVP Baselland im 
virtuellen Raum in grosser Dankbarkeit und 
Vorfreude auf ihren 100. Geburtstag und das 
vor ihr stehende Jubiläumsjahr an. 
Die Evangelische Volkspartei Schweiz wurde 
1919 gegründet, um gegen prekäre soziale 

Verhältnisse und eine tiefe Kluft zwischen 
 Bürgertum und Arbeiterschaft anzutreten. Im 
Herbst 1921 sprach ihr erster Nationalrat in 
Sissach vor über 600 Personen. Sodann 
 beschloss man, am 14. Januar 1922 eine 
 Kantonalpartei zu gründen. Genau 100 Jahre 
später eröffnete nun Parteipräsident Martin 
Geiser eine online abgehaltene Jubiläums-
feier. In Wort und Bild führte er das damalige 
Umfeld und erste Herzensanliegen der EVP 
vor Augen. Man machte sich Gedanken über 
die Arbeitswelt, Sozialversicherungen, Fami-
lie, Bildung, Steuerpolitik und forderte u.a. 
eine verfassungsmässige Grundlage für eine 
IV und AHV sowie eine Eindämmung des 
 Frauenhandels. 
Erfreut stattete Regierungspräsident Thomas 
Weber einen der aktuell seltenen Besuche für 
100-Jährige ab. Er bezeichnete die EVP Basel-
land als klein, aber beharrlich. Sie habe sich 
durch Konstanz, Verlässlichkeit und Flexibilität 
zu einem gewichtigen Player entwickelt. 
Ebenso erwähnte er, dass die damals wie heute 
praktizierten Grundwerte dazu beitragen, Brü-
cken zu bauen und Spaltungen zu verhindern 
respektive zu mindern. Grussworte über-
brachte auch Lilian Studer, Nationalrätin und 
Präsidentin der Mutterpartei. Sie dankte dafür, 
dass die EVP Baselland auch nach 100 Jahren 
aus christlicher Überzeugung Verantwortung 
übernimmt und sich für Gerechtigkeit, Nach-
haltigkeit und Menschenwürde einsetzt.

mailto:jungschuetzenleiter@sg-liestal.ch
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Parteien

 

 

 
Abstimmungsempfehlungen vom 13.02.2022 

Eidgenössische Vorlagen Parolen 
SVP BL 

Parolen 
SVP CH 

   
1. Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja zum Tier- und  
    Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit  
    Impulsen für Sicherheit und Fortschritt»  

 

NEIN NEIN 

 2. Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja zum Schutz 
    der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder  
    und Jugendliche ohne Tabakwerbung)»   

 

NEIN 
  

NEIN 

 3. Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über  
     die Stempelabgaben (StG  

  Ja 
 

Ja 

 

  4. Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmen- 
      paket zugunsten der Medien 

NEIN Nein 

 
Kantonale Vorlage  
1. Formulierte Gesetzesinitiative «Klimaschutz»  

(LRV 2020/286) 
  

Nein 
  

2. Teilrevision der Verfassung des Kantons Basel-
Landschaft betreffend Volksinitiativen (LRV 2021/172) 
 

  Ja 

 

  

 

 
Abstimmungsempfehlungen vom 13.02.2022

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Nichts ändert sich, bis man sich 
selbst ändert. Und plötzlich ändert sich alles. 

(Konfuzius) 
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Parolen für die Abstimmungen 
vom 13. Februar 2022

Kantonale Abstimmungen:

JA  zur formulierten Gesetzesinitiative  
«Klimaschutz»

Die Klimaziele des Pariser Klimaabkommens 
sollen auch für den Kanton Basel-Landschaft 
verbindlich sein. Die Klimaschutz-Initiative ist 
ein wichtiger Schritt hin zu einem nachhalti-
geren Baselbiet.

JA  zur Teilrevision der Verfassung des 
Kantons Basel-Landschaft betreffend 
Volksinitiativen

Neu soll im Baselbiet bei der Unterschriften-
sammlung für Initiativen eine Sammelfrist 
von zwei Jahren gelten. So kann sichergestellt 
werden, dass die Themen, die zur Abstim-
mung gelangen, der Bevölkerung unter den 
Nägeln brennen.

Eidgenössische Abstimmungen:

NEIN  zur Änderung des Bundesgesetzes 
über die Stempelabgaben

Die Abschaffung der Stempelsteuer wird als 
Massnahme für krisenbetroffene KMU ver-
kauft. Im Jahr 2020 wäre sie jedoch haupt-
sächlich 55 grossen Unternehmen zugutege-
kommen. Die Steuerausfälle von 250 Millio-
nen Franken im Jahr müssen wieder einmal 
alle anderen bezahlen – mit noch höheren 
Steuern, Gebühren und Abgaben.

JA  zum Bundesgesetz über ein Mass-
nahmenpaket zugunsten der Medien

Die Qualität der Medien sinkt, die Verbreitung 
von Fake News nimmt zu. Daher braucht es 
das Medienpaket: Es stärkt die Unabhängig-
keit der Medien und damit die Demokratie, 
sichert die regionalen Lokalmedien und för-
dert erstmals Onlinemedien.

JA  zur Volksinitiative «Ja zum Schutz der 
Kinder und Jugendlichen vor Tabak-
werbung (Kinder und Jugendliche 
ohne Tabakwerbung)»

Jedes Jahr sterben tausende Menschen in der 
Schweiz an den Folgen des Tabakkonsums. 
Die Mehrheit der Raucherinnen und Raucher 

Parteien

greift bereits als Minderjährige zur Zigarette. 
Werbung spielt dabei eine wesentliche Rolle. 
Die Gesundheit der Menschen, insbesondere 
der Kinder und Jugendlichen ist wichtiger als 
das Streben nach Profit.

NEIN  zur Volksinitiative «Ja zum Tier- und 
Menschenversuchsverbot – Ja zu 
 Forschungswegen mit Impulsen für 
Sicherheit und Fortschritt»

Der Schutz von Menschen und Tieren ist ein 
wichtiges Anliegen, aber die Initiative ist der 
falsche Weg. Strenge Kontrollen und die 
 Weiterentwicklung alternativer Forschungs-
methoden senken die Zahl der Tierversuche 
schon heute. Das von der Initiative geforderte 
bedingungslose Verbot von Versuchen ist 
 radikal und stellt Forschung und Medizin vor 
unlösbare Probleme.

ins

ins

Rubrik 1–6-spaltig

Güterstrasse 10 | 4402 Frenkendorf | Fon 061 901 26 26 
 www.elektro-naegelin.ch   

Elektro Naegelin AG bietet von der Planung bis zur Ausführung sämtliche 
Elektroinstallationen in Neu- und Umbauten sowie Service und Unterhalt.
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Elektro Naegelin AG bietet von der Planung bis zur Ausführung sämtliche 
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Rücktritt unserer Gemeinderätin 
Ruth Janzi

Nach reiflicher Überlegung 
hat sich Ruth Janzi ent-
schlossen, per 30.06.2022 
von ihrem Amt zurückzu-
treten. In ihrer dann 10-jäh-
rigen Amtszeit leitete sie 
kompetent und mit viel 
Umsicht den Bereich «Bil-
dung» mit den Schwer-

punkten Schulen, Kindergärten und Musik-
schulen. Mit ihrer umsichtigen, partnerschaft-
lichen und kooperativen Art war es ihr stets 
wichtig, andere Meinungen zu akzeptieren 
und gemeinsam mit den Lehrpersonen, den 
Schulratsmitgliedern und dem Gemeinderats-
kollegium bestmögliche und tragfähige 
 Lösungen zu finden. Mit der Schaffung von 
Tagesstrukturen mit schulergänzender Tages-
betreuung, sowie der stetigen Fortentwick-
lung des Mittagstisches und dem Aufbau von 
zukunftsgerichteten Angeboten im Bereich 
der «Frühen Förderung» hinterlässt Ruth Janzi 
nachhaltige und fortbestehende Spuren.
Liebe Ruth, wir alle bedauern Deinen Rücktritt. 
Verstehen jedoch sehr gut, dass Du nun nach 
Deiner Pensionierung mehr Zeit für Dich und 
mit Deinen Liebsten verbringen möchtest. Wir 
wünschen Dir einen erfolgreichen Abschluss 
Deiner Gemeinderatstätigkeit und werden 
Dich sicherlich zum Ende Deiner Amtszeit wür-
dig verabschieden.

Parteien

Abstimmungsempfehlungen für die Urnengänge vom 13. Februar 2022

Eidgenössische Vorlagen:

Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot NEIN

«Tabakverbots-Initiative» NEIN

«Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben» JA

Bundesgesetz über ein «Massnahmenpaket zugunsten der Medien» NEIN

Kantonale Vorlagen:

Formulierte Gesetzesinitiative «Klimaschutz» NEIN

Teilrevision der Verfassung BL betreffend «Volksinitiativen» JA

Ihre FDP Frenkendorf www.fdp-frenkendorf.ch

 

 
 
Wahl des Gemeindepräsidenten/der Gemeindepräsidentin 
 

In Frenkendorf kann gemäss Gemeindeordnung das Präsidium nicht in 
stiller Wahl gewählt werden. Die FDP Frenkendorf hat an ihrer 
Parteiversammlung zuhanden der Generalversammlung einstimmig den 
bisherigen Amtsinhaber Roger Gradl als Kandidaten für die Wahl zum 
Gemeindepräsidenten nominiert. Er ist seit 12 Jahren Mitglied des 
Gemeinderates, davon 4 Jahre als Präsident. Er kennt unser Dorf 
bestens, ist über alle Parteigrenzen hinweg exzellent vernetzt und hat 
pausenlos ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Bevölkerung. Mit 
seinem Engagement und seiner Erfahrung ist er die richtige Person um in 
Frenkendorf weiterhin Bewährtes zu bewahren und Neues anzupacken. 

Wir sind überzeugt, dass Roger Gradl als Gemeindepräsident weiterhin einen wertvollen 
Beitrag für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung unseres Dorfes leisten kann und wird. 
Er ist der einzige Gemeinderat der offiziell kandidiert und verdient eine ehrenvolle 
Wiederwahl. Besten Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Stimme. 
 
Abstimmungsempfehlungen für die weiteren Urnengänge vom 27. September  
 
Eidgenössische Vorlagen:  
 
Thema FDP Parole 
Volksinitiative Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative) NEIN 
Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz 
wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) JA 

Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) 
(Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) JA 

Änderung des Erwerbsersatzgesetzes, (Vaterschaftsurlaub) NEIN 
Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge JA 
 
Kantonale Vorlagen:  
 
Thema FDP Parole 
Gesetzesinitiative zum Ausbau des Hochleistungsstrassennetzes  JA 
 
Möchten Sie die FDP-Politik aktiv mitgestalten?  
Werden Sie Mitglied bei der FDP! Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 
 
Ihre FDP Frenkendorf 
 
www.fdp-frenkendorf.ch   /   www.fdp-bl.ch   / www.fdp.ch 

Christoph Widmer,  
der ideale Nachfolger

Die FDP Frenkendorf freut 
sich sehr, Ihnen in der Per-
son von Christoph Widmer 
einen passenden und ver-
lässlichen Nachfolger prä-
sentieren zu dürfen. Chris-
toph Widmer ist in Frenken-
dorf und Füllinsdorf aufge-
wachsen und lebt mit seiner 

Frau Simone, seinen beiden Kindern und sei-
nem Hund an der Brunnmattstrasse.
Nach einer Lehre als Elektromechaniker führte 
ihn seine berufliche Laufbahn danach zur Kan-
tonspolizei Basel-Stadt, wo er zuerst im Be-
reich Spezialinformationen und später als 
Untersuchungsbeamter bei der Staats-, und 
Jugendanwaltschaft tätig war. Berufsbeglei-
tend absolvierte er an der Hochschule Luzern 
die Fachausbildung Kindsopferbefragung. 
2017 wechselte er als Stv. Sicherheitsbeauf-
tragter und «Head of Security» zu einer gros-
sen Versicherungsgesellschaft.
In unserer Gemeinde engagiert er sich bereits 
seit 8 Jahren aktiv im Schulrat der Sekundar-
schule Frenkendorf. Er verfügt dadurch im Be-
reich Bildung über hochwertiges Wissen, ist gut 
vernetzt und würde zukünftig sehr gerne seine 
lösungsorientierte Art und seine Führungser-
fahrung in unseren Gemeinderat einbringen.
Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit 
seiner Familie und seinem Hund. Zudem liegt 
ihm der Schwingsport und als aktives Mitglied 
der Güllepumpi die Fasnacht sehr am Herzen. 
Gerne stellen wir Ihnen Christoph Widmer in 
einem ausführlichen Interview im nächsten 
Anzeiger und auf unserer Homepage ausführ-
lich vor.
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Informationen über die Fasnacht in 
Frenkendorf, Montag, 7. März 2022

Der Verein Fasnachtskomitee Frenkendorf 
(Fako) ist gewillt und motiviert, unter den be-
kannten und vorgegebenen Schutzbestim-
mungen des Bundes sowie des Kantons, die 
bestmögliche Fasnacht in Frenkendorf zu or-
ganisieren. Der Umzug sowie der Festbetrieb 
sollen für eine Vielzahl aktiver Fasnächtlerin-
nen und Fasnächtler sowie Besucherinnen 
und  Besucher mit Kindern eine unvergessli-
che Veranstaltung werden. 

Um was geht es genau:

–  Einrichten und Überwachen einer gross-
angelegten 3G-Zone für den Umzug mit 
 einem Festbetrieb

  Ab dem Areal Bächliacker, entlang der In-
dustriestrasse bis zur Autobus AG, wird das 
ganze Gebiet/Areal für den Umzug sowie 

des Festbetriebes entsprechend abgesperrt. 
Der Zutritt wird in Bezug auf ein gültiges 
Zertifikat mittels Security sichergestellt resp. 
kontrolliert. 

–  Umzug auf der Industriestrasse innerhalb 
der 3G-Zone

  Ab Höhe Autobus AG, entlang der Industrie-
strasse in Richtung Frenkendorf, Bächli acker-
weg, Unterfeldstrasse mit Ziel auf dem Areal 
des Containerdepots (Swissterminal AG)

–  Festbetrieb auf dem Areal des Container-
depots, Unterfeldstrasse

  Mit Guggen- und Cliquenkonzerten, Hüpf-
burgen für Kinder, Food-Trucks, Wagenburg 
und Barbetrieb

Durch die Security wird in der Unterfeld-
strasse (Höhe Eingang Containerdepot) eine 
Kontrollstelle (Checkpoint) zur Überprüfung 
des Zertifikates betrieben. Personen, welche 
ein gültiges Zertifikat aufweisen, erhalten eine 
entsprechende Kennzeichnung (Bändeli) wel-
che jeweils am Handgelenk montiert wird. Zur 
Überprüfung und Sicherstellung des Alkohol-
ausschanks in Bezug auf den Jugendschutz 
werden dem Alter entsprechend verschiedene 
«Bändelifarben» abgegeben. Alternativ be-
gibt sich eine Security-Gruppe noch vor dem 
Umzug zu den Warteräumen und kontrolliert 
dort die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. 

Tagesprogramm Montag, 7.3.2022

11.00 Uhr  Inbetriebnahme Covid-Schnellteststation vor dem Festgelände  
an der Unterfeldstrasse

11.15 Uhr  Start Zertifikatskontrolle durch Sicherheitsdienst an definierten  
Örtlichkeiten

11.30 Uhr  Start Festbetrieb auf dem Containerdepot inkl. Zertifikatskontrolle  
der Helferinnen und Helfer

12.15 Uhr  Komplettsperrung / Einrichten 3G-Zone zwischen dem Gebiet Bächliacker 
und der Autobus AG

12.30 Uhr Aufstellen des Umzugs im Gebiet Autobus AG
14.00 Uhr Start Umzug 
15.30 Uhr  Reduktion der 3G-Zone auf das Festgelände / Öffnung der Sperren in der 

Industriestrasse für IV/ÖV
15.30 Uhr Start Guggen- und Cliquenkonzert im Festgelände des Containerdepots AG
00.00 Uhr Ende Festbetrieb

CheckpointPositionen für Zertifikatsüberprüfungen  
(in Verbindung mit einem amtlichen Ausweis)

11.15 –14.00 Uhr Dorfplatz Frenkendorf
11.15 –00.00 Uhr Vor dem Festgelände (Containerdepot) in der Unterfeldstrasse 
12.30 –15.30 Uhr Verzweigung Mühlackerstrasse/Industriestrasse (bei Sperre)
12.30 –15.30 Uhr Besammlungsort Umzug auf Höhe Autobus AG
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Weiter organisiert der Veranstalter im Vorfeld 
des Umzuges zusätzliche Kontrollstellen, wel-
che durch die Besucherinnen und Besucher 
für die Überprüfung des Zertifikats genutzt 
werden können. Zutritt in den Festperimeter 
erhalten lediglich die Besucherinnen und Be-
sucher mit einem «Handbändeli» in Verbin-
dung mit einer aktuellen Frenkendörfer Pla-
kette 2022. Sämtliche sanitären Anlagen sind 
im Festperimeter integriert.
Das dafür notwendige und aufwendige Ge-
suchsverfahren wurde durch das Fako erstellt 
und an die entsprechenden Behörden des 
Kantons Basel-Landschaft weitergeleitet. Der 
Entscheid sowie die Bewilligungen dafür ste-
hen noch aus.

Verhalten der jeweiligen 
Wagengruppen nach dem Umzug
Direkt im Anschluss an den Umzug müssen 
die Wagengruppen mit ihren Fahrzeugkompo-
sitionen das Dispositiv nach dem Entleeren 
des Leerguts unverzüglich verlassen. Es ist 
ihnen nicht gestattet, ihr Gefährt auf dem Ver-
waltungsgebiet der Stadt Liestal/Frenkendorf 
abzustellen bzw. zu parkieren. Fahrzeugkom-
positionen, welche auf dem Festgelände an 
der Wagenburg teilnehmen, dürfen in den 
Festperimeter hineinfahren.

Schnelltestmöglichkeiten vor Ort
Ausserhalb des Festperimeters besteht für die 
Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, 
sich durch ein geschultes Team (Team Dr. Luc 
Blattmann, Basel) testen zu lassen. Das Test-
ergebnis wird kurze Zeit später an Ort und 
Stelle bekannt gegeben. 

Herzlichen Dank
Die Fa. Swissterminal AG stellt das ganze 
Areal des Containerdepots AG an der Unter-
feldstrasse für den Festbetrieb am Montag, 
07.03.2022, komplett und unentgeltlich zur 
Verfügung. Für das sehr grosszügige und un-
komplizierte Entgegenkommen möchte sich 
das Fasnachtskomitee Frenkendorf bei Herrn 
Jürg Wiggli (Leiter Swissterminal AG) und 
seinem Team recht herzlich bedanken. 

Weitere Fasnachtsanlässe in Frenkendorf
Weitere zusätzliche Fasnachtsveranstaltun-
gen organisiert das Fako keine in Frenkendorf. 

Schnitzelbanksingen im Restaurant Rebstock 
in Frenkendorf
Die Guggenmusik Nuggisuuger aus Arisdorf 
organisieren am Mittwoch, 9. März 2022, eine 
weitere Ausgabe des Tralala’s in der Region. 
Start des Schnitzelbanksingens im Rest. Reb-
stock ist pünktlich um 19.00 Uhr. 

insins

Für alle Inserate im Anzeiger Frenkendorf:

061 976 10 77 oder
fa-inserate@schaubmedien.ch
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Situationsplan Gebiet Bächliacker-Autobus AG-Schauenburgerstrasse 
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Situationsplan Gebiet Bächliacker –
Autobus AG – Schauenburgerstrasse 

Legende / Erklärungen: 

   
  Areal Autobus AG Liestal 

 

  Areal Fa. Schenker Storen AG 

 

  Fasnachts-Festgelände auf dem Areal Swissterminal AG 

 

  Areal Fa. Debrunner AG 

 

  Umzugsroute Liestal-Frenkendorf 

 

4 Sperren  

- Höhe Autobus AG, Industriestrasse (während Umzug)  
- Debrunner AG, Schützenstrasse/Industriestrasse (während Umzug) 
- Bächliackerweg/Bächliackerstrasse (während Umzug) 
- Unterfeldstrasse/Bifangstrasse (während Festbetrieb) 

 

Materielle/personelle Sperre (SBB-Tunnelende entlang des Bifangwegs bis zur 
Umzäunung Swissterminals AG) 

 

Haupteingang Festgelände, nördlich, via Unterfeldstrasse 

 

Notausgang (Rolltor), sügdlich, seitens Bifangstrasse 

 

Komplett kontrollierte 3G Zone, welche östlich ganz und westlich grösstensteils 
mittels Bahntrasse abgesperrt ist. Als ergänzende Massnahme, muss westlich der 
Bifangweg zwischen dem Containerdepot und der SBB-Tunnelausfahrt vor und 
während dem Umzug gesperrt und personell überwacht werden. Nördlich und 
südlich befinden sich grosse komplexe Gebäude, die mit eigenen Zäunen und 
Mauern versehen sind. Im nördlichen Bächliackerquartier wird die kontrollierte 
3G Zone mit insgesamt zwei materiellen/personellen Sperren und Höhe Autobus 
AG mit einer materiellen/personellen Sperre sichergestellt.  

  
Gemeindegrenze Frenkendorf-Liestal  
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Legende/Erklärungen:

Areal Autobus AG Liestal

Areal Fa. Schenker Storen AG

Fasnachts-Festgelände auf dem Areal Swissterminal AG

Areal Fa. Debrunner AG

Umzugsroute Liestal–Frenkendorf

4 Sperren
–  Höhe Autobus AG, Industriestrasse (während Umzug)
–  Debrunner AG, Schützenstrasse/Industriestrasse  

(während Umzug)
–  Bächliackerweg/Bächliackerstrasse (während Umzug)
–  Unterfeldstrasse/Bifangstrasse (während Festbetrieb)

Materielle/personelle Sperre (SBB-Tunnelende entlang des 
Bifangwegs bis zur Umzäunung Swissterminal AG)

Haupteingang Festgelände, nördlich, via Unterfeldstrasse

Notausgang (Rolltor), südlich, seitens Bifangstrasse

Komplett kontrollierte 3G-Zone, welche östlich ganz und 
westlich grösstensteils mittels Bahntrassee abgesperrt ist. 
Als ergänzende Massnahme muss westlich der Bifangweg 
zwischen dem Containerdepot und der SBB-Tunnelausfahrt 
vor und während des Umzugs gesperrt und personell über-
wacht werden. Nördlich und südlich befinden sich grosse 
komplexe Gebäude, die mit eigenen Zäunen und Mauern 
versehen sind. Im nördlichen Bächliackerquartier wird die 
kontrollierte 3G-Zone mit insgesamt zwei materiellen/ 
personellen Sperren und auf Höhe Autobus AG mit einer 
materiellen/personellen Sperre sichergestellt. 

Gemeindegrenze Frenkendorf–Liestal 

Legende / Erklärungen: 

   
  Areal Autobus AG Liestal 

 

  Areal Fa. Schenker Storen AG 

 

  Fasnachts-Festgelände auf dem Areal Swissterminal AG 

 

  Areal Fa. Debrunner AG 

 

  Umzugsroute Liestal-Frenkendorf 

 

4 Sperren  

- Höhe Autobus AG, Industriestrasse (während Umzug)  
- Debrunner AG, Schützenstrasse/Industriestrasse (während Umzug) 
- Bächliackerweg/Bächliackerstrasse (während Umzug) 
- Unterfeldstrasse/Bifangstrasse (während Festbetrieb) 

 

Materielle/personelle Sperre (SBB-Tunnelende entlang des Bifangwegs bis zur 
Umzäunung Swissterminals AG) 

 

Haupteingang Festgelände, nördlich, via Unterfeldstrasse 

 

Notausgang (Rolltor), sügdlich, seitens Bifangstrasse 

 

Komplett kontrollierte 3G Zone, welche östlich ganz und westlich grösstensteils 
mittels Bahntrasse abgesperrt ist. Als ergänzende Massnahme, muss westlich der 
Bifangweg zwischen dem Containerdepot und der SBB-Tunnelausfahrt vor und 
während dem Umzug gesperrt und personell überwacht werden. Nördlich und 
südlich befinden sich grosse komplexe Gebäude, die mit eigenen Zäunen und 
Mauern versehen sind. Im nördlichen Bächliackerquartier wird die kontrollierte 
3G Zone mit insgesamt zwei materiellen/personellen Sperren und Höhe Autobus 
AG mit einer materiellen/personellen Sperre sichergestellt.  
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Legende / Erklärungen: 

   
  Areal Autobus AG Liestal 

 

  Areal Fa. Schenker Storen AG 

 

  Fasnachts-Festgelände auf dem Areal Swissterminal AG 

 

  Areal Fa. Debrunner AG 

 

  Umzugsroute Liestal-Frenkendorf 

 

4 Sperren  

- Höhe Autobus AG, Industriestrasse (während Umzug)  
- Debrunner AG, Schützenstrasse/Industriestrasse (während Umzug) 
- Bächliackerweg/Bächliackerstrasse (während Umzug) 
- Unterfeldstrasse/Bifangstrasse (während Festbetrieb) 

 

Materielle/personelle Sperre (SBB-Tunnelende entlang des Bifangwegs bis zur 
Umzäunung Swissterminals AG) 

 

Haupteingang Festgelände, nördlich, via Unterfeldstrasse 

 

Notausgang (Rolltor), sügdlich, seitens Bifangstrasse 

 

Komplett kontrollierte 3G Zone, welche östlich ganz und westlich grösstensteils 
mittels Bahntrasse abgesperrt ist. Als ergänzende Massnahme, muss westlich der 
Bifangweg zwischen dem Containerdepot und der SBB-Tunnelausfahrt vor und 
während dem Umzug gesperrt und personell überwacht werden. Nördlich und 
südlich befinden sich grosse komplexe Gebäude, die mit eigenen Zäunen und 
Mauern versehen sind. Im nördlichen Bächliackerquartier wird die kontrollierte 
3G Zone mit insgesamt zwei materiellen/personellen Sperren und Höhe Autobus 
AG mit einer materiellen/personellen Sperre sichergestellt.  
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Legende / Erklärungen: 

   
  Areal Autobus AG Liestal 
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  Fasnachts-Festgelände auf dem Areal Swissterminal AG 

 

  Areal Fa. Debrunner AG 

 

  Umzugsroute Liestal-Frenkendorf 

 

4 Sperren  

- Höhe Autobus AG, Industriestrasse (während Umzug)  
- Debrunner AG, Schützenstrasse/Industriestrasse (während Umzug) 
- Bächliackerweg/Bächliackerstrasse (während Umzug) 
- Unterfeldstrasse/Bifangstrasse (während Festbetrieb) 

 

Materielle/personelle Sperre (SBB-Tunnelende entlang des Bifangwegs bis zur 
Umzäunung Swissterminals AG) 

 

Haupteingang Festgelände, nördlich, via Unterfeldstrasse 

 

Notausgang (Rolltor), sügdlich, seitens Bifangstrasse 

 

Komplett kontrollierte 3G Zone, welche östlich ganz und westlich grösstensteils 
mittels Bahntrasse abgesperrt ist. Als ergänzende Massnahme, muss westlich der 
Bifangweg zwischen dem Containerdepot und der SBB-Tunnelausfahrt vor und 
während dem Umzug gesperrt und personell überwacht werden. Nördlich und 
südlich befinden sich grosse komplexe Gebäude, die mit eigenen Zäunen und 
Mauern versehen sind. Im nördlichen Bächliackerquartier wird die kontrollierte 
3G Zone mit insgesamt zwei materiellen/personellen Sperren und Höhe Autobus 
AG mit einer materiellen/personellen Sperre sichergestellt.  
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  Areal Autobus AG Liestal 
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  Fasnachts-Festgelände auf dem Areal Swissterminal AG 

 

  Areal Fa. Debrunner AG 

 

  Umzugsroute Liestal-Frenkendorf 

 

4 Sperren  

- Höhe Autobus AG, Industriestrasse (während Umzug)  
- Debrunner AG, Schützenstrasse/Industriestrasse (während Umzug) 
- Bächliackerweg/Bächliackerstrasse (während Umzug) 
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Materielle/personelle Sperre (SBB-Tunnelende entlang des Bifangwegs bis zur 
Umzäunung Swissterminals AG) 

 

Haupteingang Festgelände, nördlich, via Unterfeldstrasse 

 

Notausgang (Rolltor), sügdlich, seitens Bifangstrasse 

 

Komplett kontrollierte 3G Zone, welche östlich ganz und westlich grösstensteils 
mittels Bahntrasse abgesperrt ist. Als ergänzende Massnahme, muss westlich der 
Bifangweg zwischen dem Containerdepot und der SBB-Tunnelausfahrt vor und 
während dem Umzug gesperrt und personell überwacht werden. Nördlich und 
südlich befinden sich grosse komplexe Gebäude, die mit eigenen Zäunen und 
Mauern versehen sind. Im nördlichen Bächliackerquartier wird die kontrollierte 
3G Zone mit insgesamt zwei materiellen/personellen Sperren und Höhe Autobus 
AG mit einer materiellen/personellen Sperre sichergestellt.  
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  Fasnachts-Festgelände auf dem Areal Swissterminal AG 

 

  Areal Fa. Debrunner AG 

 

  Umzugsroute Liestal-Frenkendorf 

 

4 Sperren  

- Höhe Autobus AG, Industriestrasse (während Umzug)  
- Debrunner AG, Schützenstrasse/Industriestrasse (während Umzug) 
- Bächliackerweg/Bächliackerstrasse (während Umzug) 
- Unterfeldstrasse/Bifangstrasse (während Festbetrieb) 

 

Materielle/personelle Sperre (SBB-Tunnelende entlang des Bifangwegs bis zur 
Umzäunung Swissterminals AG) 

 

Haupteingang Festgelände, nördlich, via Unterfeldstrasse 
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Komplett kontrollierte 3G Zone, welche östlich ganz und westlich grösstensteils 
mittels Bahntrasse abgesperrt ist. Als ergänzende Massnahme, muss westlich der 
Bifangweg zwischen dem Containerdepot und der SBB-Tunnelausfahrt vor und 
während dem Umzug gesperrt und personell überwacht werden. Nördlich und 
südlich befinden sich grosse komplexe Gebäude, die mit eigenen Zäunen und 
Mauern versehen sind. Im nördlichen Bächliackerquartier wird die kontrollierte 
3G Zone mit insgesamt zwei materiellen/personellen Sperren und Höhe Autobus 
AG mit einer materiellen/personellen Sperre sichergestellt.  
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T 061 927 60 70
www.santech-ag.ch

SERVICEARBEITEN:
NACHHALTIG UND
FAIR
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Die Gastronomie- und Erlebniswelt im 
TCS Center Füllinsdorf | www.10w40.ch 

ins

ESCAPE ROOM IM RESTAURANT

ins

Ab Mai/Juni 2022 zu vermieten:

• 3 1/2 Zimmer-Wohnung
• 3 1/2 Zimmer-Wohnung Maisonnette
• 3 1/2 Zimmer-Wohnung Dachwohnung
• Gewerberaum mit Dusche

Infos unter www.wbg-alterwerkhof.ch
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Fasnacht

Frenkendörfer FasnachtsPlakette 2022
mit dem Sujet:

«Dr Lockdown macht käi Spass 
mir wäi ändlich AB UF D’GASS»

Traditionell wurde die Frenkendörfer Fasnacht mit der offiziellen Plaketten-Vernissage Anfang 
Januar 2022 eröffnet. Aufgrund der geltenden Schutzmassnahmen fand dieser zeremonielle 
Anlass in einem kleinen Rahmen hinter dem alten Gemeindehaus statt. Durch das Fasnachts-
komitee Frenkendorf (Fako) wurden dafür verschiedene Vereinsdelegationen, Gemeindever-
treterinnen und -vertreter sowie die Plakettenkünstler für dieses Treffen eingeladen. Wie in den 
vergangenen Jahren wurde die Plakette wiederum mittels eines öffentlichen Wettbewerbs er-
mittelt. In der ersten Fako-Sitzung zur Fasnacht 2022 wurde die Plakette aus mehreren einge-
reichten Vorschlägen ausgewählt und durch die Fa. René F. Müller AG in Basel hergestellt. Idee, 
Zeichnung und Reim stammen von Barbara Freiermuth aus Frenkendorf, die schon mehrmals 
an der Plakettenwahl teilgenommen hat. Wir gratulieren Barbara herzlichst zu ihrem 
 Plakettenvorschlag und bedanken uns generell bei allen Künstlerinnen und Künstlern für ihre 
leidenschaftlichen Arbeiten zugunsten der Frenkendörfer Fasnacht. Die feierliche Zeremonie 
wurde durch die Halbmondclique mit wunderbaren Fasnachtsklängen verdankenswerter Weise 
musikalisch begleitet. Seit Kurzem ist die aktuelle Plakette bei allen aktiven Fasnächtlern und 
beinahe sämtlichen Detaillisten, Restaurants und Dienstleistungsbetrieben in Frenkendorf in 
den Varianten Gold (CHF 30.–), Silber (CHF 12.–) und Kupfer (CHF. 7.–) erhältlich. 

Au hüt cheu mirs no chuum vrstho,
dass eus äs Virus- äfach so- scho zweumol d Fasnacht het gno. 

Dr Bundesrot hets beschlosse: Lockdown – bschliesset ab, möchet dicht! 
Bevor d’Fasnacht gsi isch, ischsi bereits scho Gschicht. 

Au im zweute Johr blybe d’Gasse still, 
Nüt- keini Fasnachtskläng- so sehr mes au will. 

Mir blange drum scho sit gly drei Johr, 
dasses widr schränzt, drummlet und pfyfft im Ohr. 

Dass d’Gässli widr gfüllt sy mitm bunte Fasnachtstryybe 
und mir nüm dähäi müesse blyybe. 

Drum spienzle mir dur s’Schlüsselloch use in d’Nacht, 
und freue eus über die närrischi Pracht. 

Stürze eus in s’bunte Gwimmel 
und si ändlich widr im Fasnachtshimmel. 

 Barbara Freiermuth

Frenkendörfer Fasnachts-Plakette 2022 
mit dem Sujet: 

 

“ Dr Lockdown macht käi Spass 
mir wäi ändlich AB UF D`GASS ” 
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Freiermuth aus Frenkendorf, welche schon mehrmals an der Plakettenwahl teilgenommen hat. Wir gratulieren 
Barbara herzlichst zu ihrem Plakettenvorschlag und bedanken uns generell bei allen Künstlerinnen und Künstler, für 
ihre leidenschaftlichen Arbeiten zu Gunsten der Frenkendörfer Fasnacht. Die feierliche Zeremonie wurde durch die 
Halbmondclique mit wunderbaren Fasnachtsklängen verdankender Weise musikalisch begleitet. Seit kurzem ist die 
aktuelle Plakette bei allen aktiven Fasnächtler und beinahe sämtlichen Detaillisten, Restaurants und 
Dienstleistungsbetrieben in Frenkendorf in den Varianten Gold (Fr. 30.-), Silber (Fr. 12.-) und Kupfer (FR. 7.-) erhältlich.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Au hüt cheu mirs no chuum vrstho, 
dass eus äs Virus- äfach so- scho zweumol d Fasnacht het gno. 

Dr Bundesrot hets beschlosse: Lockdown – bschliesset ab, möchet dicht! 
Bevor d`Fasnacht gsi isch, ischsi bereits scho Gschicht. 

Au im zweute Johr blybe d`Gasse still, 
Nüt- keini Fasnachtskläng- so sehr mes au will. 

Mir blange drum scho sit gly drei Johr, 
dasses widr schränzt, drummlet und pfyfft im Ohr. 

Dass d`Gässli widr gfüllt sy mitm bunte Fasnachtstryybe 
und mir nüm dähäi müesse blyybe. 

Drum spienzle mir dur s`Schlüsselloch use in d`Nacht, 
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Sekretariat
Adriana Luli, Mühlemattstr. 5
4414 Füllinsdorf 
Tel. 061 901 55 06 / Fax 061 901 55 19
info@pfarrei-dreikönig.ch
www.pfarrei-dreikönig.ch

Öffnungszeiten Sekretariat:
Dienstag–Freitag, 8.30 –11.30 Uhr

Seelsorgeteam
Pater Ouseph Kannanaickal
(Pater Josef), Kaplan
Conny Imboden, Mitarbeiterin in der Seelsorge/ 
Katechese
Bischofsvikar Dr. Valentine Koledoye, Gemeindeleiter
Sozialfonds PC 60-399429-5
IBAN CH28 0900 0000 6039 9429 5
Martin Topalli, Hauswart und Sakristan

Pfarrei Dreikönig 
FrenkendorfFüllinsdorf

Die Publikationen der  
katholischen Kirche sind nur  

in der Printversion ersichtlich.

Was tun, wenn jemand stirbt?

Ein Todesfall ist für uns alle eine ausse-
rordentliche und schmerzliche Situation.  
Zur Trauer gesellt sich oft eine gewisse 
Hilflosigkeit. Dieses kleine Merkblatt soll 
Ihnen dabei helfen, sich bei einem  Todes-
fall in Ihrer Familie bezüglich der notwen-
digen Schritte zurechtzufinden.

•  Tritt der Todesfall zuhause ein, ist dieser 
sofort dem Haus- oder dem Pikett-Arzt 
zu melden. Er stellt die «Ärztliche 
Todesbescheinigung» zuhanden des 
Zivilstandsamtes aus.

•  Mit dieser «Ärztlichen Todes bescheini-
gung» und dem Familienbüchlein mel-
den Sie sich beim Bestattungsamt des 
gesetzlichen Wohnsitzes

•  Bei Sterbefällen in Spitälern oder 
Heimen übernehmen die zuständigen 
Ärzte die Ausstellung der Todes   be-
schei nigung und evtl. wird auch die 
Anmeldung des Todesfalles beim 
Zivilstandsamt durch die Institution 
 gemacht. Falls dies so ist, melden  
Sie sich mit der Kopie der «Ärztlichen 
Todesbescheinigung»  auf dem Be stat-
tungsamt Ihrer Wohn gemeinde.

•  Grundsätzlich wird die verstorbene 
Person in jener Gemeinde bestattet, wo 
sie zuletzt wohnhaft war. Der Bestat-
tungs beamte wird im Einvernehmen 
mit der  Trauerfamilie und dem zustän-
digen Pfarramt den Zeitpunkt der Be er-
digung festlegen. Er wird die Ange-
hörigen bezüglich Bestattung beraten 
und die nötigen Vorkehrungen erle-
digen. Es ist wertvoll, wenn die Trauer-
familie bereits die nötigen Entschei-
dungen wie Bestattungsart (Erd- oder 
Urnenbei setzung), Aufbahrung und 
Gräber typ ge fällt hat.

•  Wenn die Bestattung in einer anderen 
Gemeinde erfolgen soll, ist die Zu-
stimmung der dortigen Behörde nötig.

•  Sind die Details bezüglich der Bestattung 
geregelt, können Sie die weiteren 
Trauerfeierlichkeiten organisieren, wie 
die Todesanzeige in der Zeitung, Leid-
zirkulare oder Trauermahl.

Für weitere Fragen steht Ihnen das 
Bestattungsamt,  Tel. 061 906 10 10, gerne 
zur Verfügung.

G
ra
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atDank O2 fest 
im Sattel
Peter fährt Velo, obwohl er auf Sauerstoff 
 angewiesen ist. Möglich wird das dank unseren 
Atemgeräten. Verhelfen Sie mit Ihrer Spende den 
5500 Menschen mit Schlafapnoe, Asthma oder 
COPD in der Region zu mehr Lebensqualität.

llbb.ch/spendenllbb.ch/spenden
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Sekretariat: Dienstag–Freitag 8.15–11.15 Uhr
Andrea Bretschneider Tel. 061 903 04 25
Mühlerainstrasse 30, Füllinsdorf
E-Mail: sekretariat@ref-fre-fue.ch
www.ref-fre-fue.ch
Pfrn. Andrea Kutzarow Tel. 061 901 49 49
Pfr. Peter Leuenberger Tel. 061 901 14 40
Caroline Tschopp, Jugendarbeit Tel. 077 480 82 55
Amrei Ebinger, Sigristin Frenkendorf Tel. 061 901 39 72
Caroline Winkler, Sigristin Füllinsdorf Tel. 061 901 14 12

CoronaRegelungen
Für Gottesdienste (auch bei Trauerfeiern und 
Hochzeiten) bis 50 Personen gilt: 
Maskenpflicht, Abstand halten. Ab 50 Perso-
nen, auch für Theater und Konzerte in den 
Kirchen: Zutritt nur mit 2G-Zertifikat und 
Schutzmaske. Auf unserer Homepage finden 
Sie alle aktuellen Infos: https://www.ref-fre-
fue.ch. Hier auch Gottesdienste und Musicals 
zum Nachlesen, Mitfeiern und Ansehen. 

Gottesdienste
Sonntag, 6. Februar
10 Uhr, Kirche Füllinsdorf, mit Pfarrer Peter 
Leuenberger und Lektor Alfred Läuchli

Sonntag, 13. Februar
10 Uhr, Kirche Frenkendorf, mit Pfarrerin An-
drea Kutzarow und Lektorin Susanne Degen 

Sonntag, 20. Februar
10 Uhr, Kirche Füllinsdorf, mit Pfarrer Peter 
Leuenberger und Lektorin Eveline Egloff

Sonntag, 27. Februar
10 Uhr, Kirche Frenkendorf, mit Pfarrer Reiner 
Jansen und Lektor Werner Müller

GEMEINDELEBEN

Kindergottesdienst. Für 2.- bis 6.-Klässler, 
Freitag, 4., 11. u. 18. Februar, 15.30–16.45 Uhr, 
in der Kirche Frenkendorf mit Barbara Jansen.

Musicaltreff. Für 1.- bis 6.-Klässler, Freitag, 
4., 11. u. 18. Februar, 15.30–17 Uhr im UG der 
Kirche Füllinsdorf mit Andrea Kutzarow. Der 
Musicaltreff ist gestartet mit dem Ostermusi-
cal «Auf dem Weg nach Emmaus.»

Ref. Kirche FrenkendorfFüllinsdorf

Kidstreff. Für Kindergartenkinder ab 4 Jah-
ren und Primarschüler, mittwochs, 14–17 Uhr 
im Elehuus, mit Caroline

Girlsnight. Für Girls ab 12 Jahren. Freitag, 
4. Februar, 17.30 bis 22 Uhr, im Elehuus. Wir 
backen eine leckere Pizza und schauen einen 
coolen Film. Ich freu mich sehr auf euch! An-
meldung unter: jugendarbeit@ref-fre-fue.ch. 
 Caro Tschopp

Seniorenmittagstische
Zertifikatspflicht für alle Teilnehmenden und 
das Team
Dienstags, 12 Uhr, im UG Kirche, Füllinsdorf
Donnerstags, 12 Uhr, im KGH Kirchacker, Fren-
kendorf

Ökumenische Feier 
im Seniorenzentrum dahay
Mittwoch, 9. Februar, 15.15 Uhr, Pater Josef
Mittwoch, 16. Februar, 15.15 Uhr, C. Imboden
Mittwoch, 23. Februar, 15.15 Uhr, P. Leuenberger

Ökumenische Feier 
im Seniorenzentrum Schönthal
Mittwoch, 9. Februar, 16.45 Uhr, Pater Josef
Mittwoch, 16. Februar, 16.45 Uhr, C. Imboden
Mittwoch, 23. Februar, 16.45 Uhr, P. Leuenberger

Kleine Montagswanderung, 7. Februar
Am 7. Februar wandern wir von Ziefen nach 
Büren. Wir treffen uns am Bahnhof Frenken-
dorf-Füllinsdorf und fahren mit der S3 um 
13:14 Uhr ab Gleis 1 bis Liestal, von da  
mit dem Bus Linie 70 nach Ziefen, Diegmatt, 
(3 Zonen, Fr. 6.10 bzw. Fr. 3.80). Wir gehen dem 
Südhang entlang hinauf und dann über die 
Höfe Juchhof, Kleckenberg und Rothengrund 
nach Büren hinunter, wo wir im Restaurant 
Traube das Zvieri geniessen. Die Distanz be-

https://www.ref-fre-fue.ch
https://www.ref-fre-fue.ch
mailto:jugendarbeit@ref-fre-fue.ch
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Gemeinsame Mitteilungen
für beide Kirchgemeinden

Ökumenische Feier 
im Seniorenzentrum dahay
Mittwoch, 9. Februar, 15.15 Uhr, Pater Josef
Mittwoch, 16. Februar, 15.15 Uhr, C. Imboden
Mittwoch, 23. Februar, 15.15 Uhr, P. Leuenberger

Ökumenische Feier 
im Seniorenzentrum Schönthal
Mittwoch, 9. Februar, 16.45 Uhr, Pater Josef
Mittwoch, 16. Februar, 16.45 Uhr, C. Imboden
Mittwoch, 23. Februar, 16.45 Uhr, P. Leuenberger

Mithilfe Verteilaktion Agenden 
von Fastenopfer und HEKS
Gerne möchten wir auch in diesem Jahr wie-
der die Agenda von HEKS und Fastenaktion 
an alle katholischen und reformierten Haus-
halte verteilen, damit diese wichtigen Impulse 
der Agenda auch verbreitet werden. Natürlich 
werden wir dies unter besonderen Corona-
Schutzmassnahmen durchführen. Das Etiket-
tieren und das Einpacken der Agenden wer-
den im grossen Saal im Pfarreizentrum mit 
Abstand und mit Schutzmaske durchgeführt 
werden. Auch Desinfektionsmittel ist im Pfar-
reizentrum vorhanden. 
Thema in diesem Jahr ist: «Klimagerechtig-
keit-jetzt!»  Mehr zum Thema 
https://sehen-und-handeln.ch/kampagnenvor-
schau/

Für die Verteilaktion der Agenden sind wir auf 
Eure Mithilfe angewiesen und freuen uns, 
wenn möglichst viele wieder mit dabei sind.

Wir haben folgenden Zeitplan festgelegt:
11. Februar 
Etikettieren der Couverts im Dreikönig im Saal 
(mit Abstand und Schutzmaske)

18. Februar
Einpacken der Agenden mit Brief im Dreikönig 
im Saal (mit Abstand und Schutzmaske) 

19. bis 28. Februar
Agenden verteilen in den Quartieren 

 Cornelia Jansen

trägt etwa 5 km, hinauf gehts 135 m, hinunter 
113 m. Je nach Wetter sind Schuhe mit gutem 
Sohlenprofil und Wanderstöcke empfehlens-
wert. Für die Rückfahrt nach Frenkendorf 
 benötigt man ein 2-Zonen-Billett (Fr. 4.70 bzw. 
Fr. 3.10.). Der Bus nach Liestal fährt jeweils um 
xx:30 und xx:54 Uhr, gleich neben dem Res-
taurant Traube.
Auf gutes Wetter und schönes Zusammensein 
freuen wir uns alle.
Für die Vorbereitungsgruppe: Bruno Boog
PS: Beachtet bitte die dann aktuellen Corona-
Vorschriften (Zertifikat, usw.).
Nächste Montagswanderung: 14. März 2022

Anmeldung 
Konfunterricht 
Die Anmeldeunterlagen 
für den Konfunterricht 
2022/2023 sind im  
Januar verschickt wor-
den. Haben Sie keine 
Anmeldung erhalten 
und ist ihr Kind im Kon-

firmationsalter und hat den Religionsunter-
richt / 8. Klass-Projekte besucht, dann melden 
Sie sich bitte im Sekretariat.

AMTSHANDLUNGEN 

Wir haben Abschied genommen von
Germaine Buser-Grossenbacher, 1927, Fren-
kendorf

Gott verspricht: Ich vergesse dich niemals. Ich 
habe dich eingezeichnet in meine Hände. 
Jesaja 49, 15-16

Auflösung von Gemeindeanzeiger Nr. 1:

Bieli Bestattungen
Allschwil, Liestal, Birsfelden, Basel
Tel. 061 481 11 59
Wir sind 24 Stunden für Sie da.
www.bieli -bestattungen.ch

Ein Familienunternehmen  
seit 1886

Ein Familienunternehmen
seit 1886
für Frenkendorf und  
Umgebung

Liestal, Allschwil, Birsfelden, Basel
Tel. 061 481 11 59
Wir sind 24 Stunden für Sie da.
www.bieli-bestattungen.ch

Ein Familienunternehmen seit 1886
für Frenkendorf und Umgebung
Hans Bieli  &  Co., Bestattungsunternehmen
Inhaber Beat Burkart

Liestal, Allschwil, Birsfelden, Basel
Tel. 061 481 11 59
Wir sind 24 Stunden für Sie da.
www.bieli-bestattungen.ch

ins

https://sehen-und-handeln.ch/kampagnenvorschau/
https://sehen-und-handeln.ch/kampagnenvorschau/
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